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34. Sitzung 
 

Bonn, den 26. Februar 1970 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Vor Eintritt in  die Tagesordnung darf ich be-
merken: Es liegt Ihnen eine Liste von Vorlagen der 
Bundesregierung vor, die keiner Beschlußfassung 
bedürfen und die nach § 76 Abs. 2 der Geschäfts-
ordnung den zuständigen Ausschüssen überwiesen 
werden sollen: 

Vorlage des Bundesministers des Innern 
Betr. Vorbereitung und Gesamtfinanzierung der Olym-

pischen Spiele 1972 
Bezug: Beschluß des Bundestages vom 2. Juli 1969 
- Drucksache VI/382 - 

zuständig: Sonderausschuß für Sport und Olympische Spiele 
(federführend), Haushaltsausschuß 

Vorlage des Bundesministers des Innern 
Betr. 	Möglichkeiten einer Verstärkung der zivilen Vertei

-

digung 
Bezug: Beschluß des Bundestages vom 2. Juli 1969 
- Drucksache VI/386 - 

zuständig: Innenausschuß (federführend) 
Haushaltsausschuß 

Vorlage des Bundesministers der Finanzen 
Betr. 	Ergebnisse der Entbehrlichkeitsprüfung und der Ver

-äußerung von Bundesgelände zu Zwecken des Woh-
nungsbaues und der Eigentumsbildung 

Bezug: Beschlüsse des Bundestages vom 18. Mai 1962 und 
vom 8. Dezember 1966 

- Drucksache VI/399 - 
zuständig: Haushaltsausschuß (federführend) 

Ausschuß für Städtebau und Wohnungswesen 

Vorlage des Sprechers der Deutschen Delegation der Be-
ratenden Versammlung des Europarates 
Betr.  Bericht über die Tagung der Beratenden Versamm-

lung des Europarates vom 22. bis 30. Januar 1970 
in Straßburg 

- Drucksache VI/406 - 
zuständig: Auswärtiger Ausschuß 

Gegen die beabsichtigte Überweisung erhebt sich 
kein Widerspruch? - Dann ist so beschlossen. 

Wir haben als erstes den Tagesordnungspunkt 
XXI zu behandeln, die 31 Wahleinsprüche gegen die 
Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969. Ich rufe sie gemeinsam auf: 

1. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Gerwin Minrath, Bad Breisig, gegen die Gül-
tigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 

vom 28. September 1969 im Wahlkreis 149 
(Ahrweiler) 

- Drucksache VI/337 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 

2. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Werner Lerche, Hunoldstal im Taunus, gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen 
Bundestag vom 28. September 1969 in der 
Gemeinde Hunoldstal im Taunus 

- Drucksache VI/338 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 

3. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch der 
Eheleute Margit und Ulf Eggers, Hamburg, 
gegen die Gültigkeit der Wahl zum 6. Deut-
schen Bundestag vom 28. September 1969 im 
Wahlkreis 14 (Eimsbüttel) 

- Drucksache VI/339 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 

4. Beratung des Berichts des Ausschussus für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Diplom-Kaufmanns Leonhard Vetter, Markt 
Schwaben, gegen die Gültigkeit der Wahl 
zum 6. Deutschen Bundestag vom 28. Sep-
tember 1969 im Wahlkreis 210 (Rosenheim) 

- Drucksache VI/340 -

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

5. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Heinrich Kähler, Kiel, gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag vom 
28. September 1969 

- Drucksache VI/341 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Stark 
(Nürtingen) 
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6. Beratung des Berichts des Ausschusses für 

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Ing. Josef Hoffmann, Ulm, gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969 

- Drucksache VI/342 -

Berichterstatter: Abgeordneter Schlee 

7. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch der 
Fernmeldesekretärin Gertrud Vulhop, Osna-
brück, Bevollmächtigter: RA Otto-Heinz Beck-
mann und Dr. Jürgen Riedel, Osnabrück, 
gegen die Gültigkeit der Wahl zum 6. Deut-
schen Bundestag vom 28. September 1969 im 
Wahlkreis 33 (Osnabrück) 
- Drucksache VI/343 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schoettle 

8. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch des 
Leopold Windisch, Mainz, gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969 
- Drucksache VI/344 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schlee 

9. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Dr. med. Franz Schmidt, z. Z. Bielefeld, gegen 
die  Gültigkeit der  Wahl zum 6. Deutschen 
Bundestag vom 28. September 1969 im Wahl-
kreis 68 (Remscheid) 
- Drucksache VI/345 -

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 

10. Beratung ,des Berichts des Ausschussus für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Dr. Hubert Kuhla, Schwabach, gegen die 
Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bun-
destag vom 28. September 1969 
- Drucksache VI/346 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

11. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch der 
Frau Dr. Maria Schwarz, z. Z. Rom, gegen die 
Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bun-
destag vom 28. September 1969 im Wahl-
kreis 190 (Freiburg) 
- Drucksache VI/347 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee  

12. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Mathias Hoffmann, Ellwerath, und der Frau 
Maria Röhrisch, Ellwerath, gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969 im Wahlkreis 153 
(Bitburg) 
- Drucksache VI/348 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

13. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Wolfgang Billep, Aufenthalt unbekannt, 
gegen die  Gültigkeit der Wahl zum 6. Deut-
schen Bundestag vom 28. September 1969 in 
der Gemeinde Nottensdorf, Kreis Stade 
- Drucksache VI/349 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 

14. Beratung des  Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Hermann Köhler, Essen, gegen die Gültigkeit 
der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag vom 
28. September 1969 im Wahlkreis 87 (Essen I) 
- Drucksache VI/350 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

15. Beratung  ides  Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Anton Eich, Naßweiler über Völklingen, 
gegen die Wahl der Herren Prof. Maihofer 
und Dr. Hoffmann  in den  6. Deutschen Bun-
destag 
- Drucksache VI/351 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schoettle 

16. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Josef Wenger, Saarbrücken, gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969 
- 'Drucksache VI/352 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schlee 

17. Beratung des  Berichts des Ausschussus für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Karl-Heinz Otte, Schärding (Österreich), gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen 
Bundestag vom 28. September 1969 
- Drucksache VI/353 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 
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18. Beratung des Berichts des  Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Lambert Schindler, Mannheim, gegen die 
Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bun-
destag vom 28. September 1969 

- Drucksache VI/354 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schlee 

19. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Heinz Neubert, Amsterdam, Postanschrift 
Düsseldorf, gegen die Gültigkeit der  Wahl 
zum 6. Deutschen Bundestag vom 28. Sep-
tember 1969 

- Drucksache VI/355 -

Berichterstatter: Abgeordneter Schoettle 

20. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch des 
Paul Schiwy, Hanau a. M., gegen die Gültig

-

keit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969 

- Drucksache VI/356 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dürr 

21. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch des 
Heinz Marzahn und der Hildegard Schwenk, 
beide Heidelberg, gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 6. Deutschen Bundestag vom 
28. September 1969 in den Wahlkreisen 181 
(Heidelberg-Stadt), 184 (Heidelberg-Land-
Sinsheim), 145 (Darmstadt) und 159 (Ludwigs-
hafen) 

- Drucksache VI/357 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Stark 
(Nürtingen) 

22. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch des 
Diplom-Kaufmanns Ottmar Kreichgauer, 
Benediktbeuern, gegen die Gültigkeit der 
Wahl zum 6. Deutschen Bundestag vom 
28. September 1969 

- Drucksache VI/358 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Stark 
(Nürtingen) 

23. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord

-

nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch der 

Frau Angela Pluskwik, Zweibrücken, gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen 
Bundestag vom 28. September 1969 in der 
Stadt Zweibrücken 

- Drucksache VI/359 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Frehsee 

24. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsangele-
genheiten - über den Wahleinspruch des 
K. Anklam, Braunschweig, gegen die Gültig-
keit der Wahl des zum 6. Deutschen Bundes-
tag vom 28. September 1969 im Land Nieder-
sachsen gewählten Abgeordneten Dr. Jahn 
(CDU) 

- Drucksache VI/360 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schoettle 

25. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Dr. Alfred Richter, Lommersdorf, 1. Vor-
sitzender der Deutschen Idealistischen Partei 
(e. V.), gegen die Gültigkeit der Wahl zum 
6. Deutschen Bundestag vom 28. September 
1969 

- Drucksache VI/361 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dürr 

26. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Wilhelm Driemel, Bonn -Lengsdorf, gegen die 
Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bun-
destag vom 28. September 1969 

- Drucksache VI/362 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Stark (Nür-
tingen) 

27. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Albert Reinhold Schaffnit, Heidelberg, gegen 
die Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen 
Bundestag vom 28. September 1969 

- Drucksache VI/363 - 

Berichterstatter: Abgeordneter Schlee 

28. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) - Wahlprüfungsange-
legenheiten - über den Wahleinspruch des 
Willy Klinger, Ober -Bessingen, gegen die 
Gültigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bun-
destag vom 28. September 1969 

- Drucksache VI/ 364 - 

Berichterstatter:. Abgeordneter Schoettle 
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29. Beratung des Berichts des Ausschusses für 

Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) — Wahlprüfungsange-
legenheiten — über den Wahleinspruch des 
Rudolf Werner, Großenbach, gegen die Gül-
tigkeit der Wahl zum 6. Deutschen Bundes-
tag vom 28. September 1969 in der Ge-
meinde Großenbach 

— Drucksache VI/365 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schoettle 

30. Beratung des Berichts des Ausschusses für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsord-
nung (1. Ausschuß) — Wahlprüfungsange-
legenheiten -- über den Wahleinspruch des 
Max Sigmund, Mengen, gegen die Gültig-
keit der Wahl zum 6. Deutschen Bundestag 
vom 28. September 1969 

— Drucksache VI/366 —

Berichterstatter: Abgeordneter Schoettle 

Zunächst hat der Vorsitzende des Ausschusses 
für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, 
der Abgeordnete Schoettle, um das Wort gebeten. 

Schoettle (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Wahlprüfungsausschuß legt Ihnen 
heute seine Vorschläge für die Bescheidung von 31 
Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl zum 
6. Deutschen Bundestag zur Beschlußfassung vor. 
Aus dem Vorblatt ist Ihnen bereits bekannt, welche 
Gründe die Einspruchsführer im wesentlichen bei 
ihrer Wahlanfechtung vorgebracht haben. 

Die Rechtsgrundlage für. die Durchführung der 
Wahlprüfung ist zunächst Art.41 des Grundgesetzes, 
der sagt: 

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundes-
tages. Er entscheidet auch, ob ein Abgeordneter 
des Bundestages die Mitgliedschaft verloren 
hat. 

(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages 
ist die Beschwerde an das Bundesverfassungs-
gericht zulässig. 

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

Dieses im Grundgesetz erwähnte Bundesgesetz ist 
das  Wahlprüfungsgesetz vom 12. März 1951, das im 
Jahre 1965 auf Anregung des Wahlprüfungsaus-
schusses geändert wurde. Danach ist es möglich, 
Wahleinsprüche auch ohne die an sich vorgeschrie-
bene öffentliche mündliche Verhandlung zurückzu-
weisen, wenn der Einspruch offensichtlich unbe-
gründet ist. 

Für die Wahlprüfung ist schließlich noch eine Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts, die im 
Vorblatt kurz zitiert worden ist, von Bedeutung. 
Dort heißt es: 

Nur solche Wahlfehler vermögen daher die Be-
schwerde zu rechtfertigen, die auf die  Mandats-
verteilung von Einfluß sind oder sein können. 
Infolgedessen scheiden alle Verstöße von vorn-
herein als unerheblich aus, die die Ermittlung 

des Wahlergebnisses nicht berühren. Aber auch 
Wahlfehler, die die Ermittlung dies  Wahlergeb-
nisses betreffen, können die Beschwerde dann 
nicht rechtfertigen, wenn sie angesichts des 
Stimmenverhältnisses keinen Einfluß auf die 
Mandatsverteilung haben konnten. 

Der Wahlprüfungsausschuß hatte angesichts die-
ser eindeutigen Entscheidung bei den meisten Wahl-
einsprüchen zu prüfen, ob er den von den Ein-
spruchsführern gerügten Mängeln überhaupt nach-
gehen sollte. Er kam jedoch zu der Überzeugung, 
daß Staatsbürger, die von ihrem gesetzlich ver-
brieften Recht Gebrauch machen, einen Anspruch 
darauf haben, daß den von ihnen gerügten Mängeln 
bei der Wahlvorbereitung oder Wahldurchführung 
nachgegangen wird. Dies nicht zuletzt deshalb, weil 
der Wahlprüfungsausschuß seine Aufgabe auch dar-
in sieht, verhindern zu helfen, daß festgestellte Män-
gel sich bei der nächsten Wahl wiederholen. Daß 
angesichts des komplizierten Wahlverfahrens den-
noch menschliche Fehler möglich sind und bleiben 
werden, soll hier am Rande vermerkt werden. 

Um den Staatsbürger bei festgestellten Mängeln 
nicht nur auf die ihm vielleicht unbefriedigend er-
scheinende Entscheidung des Bundestages verweisen 
zu müssen, hat der Wahlprüfungsausschuß in meh-
reren Fällen beschlossen, den Einspruchsführern 
einen die Entscheidung erläuternden Begleitbrief 
beizufügen. 

Wie Sie aus der Drucksache VI/343 entnehmen 
können, hat der Wahlprüfungsausschuß in einem 
Falle den Bundesminister des Innern gebeten, un-
verzüglich gesetzgeberische oder, wenn dies für aus-
reichend gehalten werden sollte, verwaltungsinterne 
Maßnahmen zu ergreifen, um hinsichtlich der Aus-
legung des § 13 Nr. 1 des Bundeswahlgesetzes in 
Verbindung mit § 1910 Abs. 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches hinreichend Klarheit und Rechtssicherheit 
zu schaffen. 

Obwohl in allen Ihnen vorgelegten Fällen vom 
Ausschuß die Zurückweisung der Einsprüche emp-
fohlen wird, hat es sich der Wahlprüfungsausschuß 
dennoch mit der Erledigung seiner Aufgaben nicht 
leicht gemacht. Es ist ihm bekannt, daß die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts in der Literatur 
nicht unangefochten ist. Er hat dennoch geglaubt, in 
Bestätigung der früheren Praxis des Bundestages 
von dieser Entscheidung mit ausgehen zu müssen, 
bis seitens des Bundesverfassungsgerichts oder durch 
eine Änderung des Wahlprüfungsgesetzes eine 
andere Rechtsgrundlage geschaffen wird. 

Ergänzend sei noch vermerkt, daß dem Wahl-
prüfungsausschuß nur noch der Einspruch vorliegt, 
der im Auftrage der Präsidiumsmitglieder der NPD 
eingelegt wurde. Der Ausschuß befindet sich hin-
sichtlich dieses Einspruchs noch in der Vorprüfung, 
in deren Rahmen er berechtigt ist, Auskünfte einzu-
ziehen und Zeugen und Sachverständige vernehmen 
und vereidigen zu lassen, soweit deren Anwesenheit 
bei der öffentlichen und mündlichen Verhandlung 
nicht erforderlich ist oder nicht zweckmäßig er-
scheint. Wie bei den anderen Einsprüchen ist der 
Ausschuß bemüht, im Hinblick auf das öffentliche 
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Interesse an einer alsbaldigen Klarheit über die 
Gültigkeit der Wahl die Prüfung dieses Einspruchs 
so schnell wie möglich abzuschließen. 

In diesem Zusammenhang gestatte ich mir, dar-
auf hinzuweisen, daß die Wahlprüfung nach dem 
Wahlprüfungsgesetz nur nach dem Anfechtungs-
prinzip erfolgt, d. h. die Wahlen werden nur auf 
Einspruch und nur insoweit nachgeprüft, als sie 
durch den Einspruch angefochten worden sind. 

Abschließend darf ich noch bemerken, daß die 
Beschlüsse des Wahlprüfungsausschusses nach Tat-
bestand, Entscheidungsgründen und Rechtsmittel-
belehrung gegliedert sind. Aus der Rechtsmittel-
belehrung können die Einspruchsführer entnehmen, 
daß sie gemäß § 48 des Gesetzes über das Bundes-
verfassungsgericht Beschwerde bei diesem Gericht 
einlegen können. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem 
Herrn Vorsitzenden des Ausschusses für Wahl-
prüfung, Immunität und Geschäftsordnung für seine 
ergänzende Berichterstattung. Ich darf zugleich den 
Berichterstattern, die uns die einzelnen Schriftlichen 
Berichte vorgelegt haben, danken. Eine mündliche 
Ergänzung ist nicht notwendig. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
offenbar nicht gewünscht. 

Ich komme zur Abstimmung. Ich nehme Ihr Ein-
verständnis damit an, daß ich die Wahleinsprüche 
Nrn. 1 bis 30 gemeinsam zur Abstimmung stelle. — 
Das ist der Fall. Der Ausschuß schlägt in allen Fällen 
vor, den Wahleinspruch zurückzuweisen. Wer die-
sen Ausschußanträgen auf den Drucksachen VI/337 
bis VI/366 zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — Keine Ent-
haltungen. Die Zustimmung zu den Ausschußanträ-
gen ist damit einstimmig erfolgt. 

Meine Damen und Herren, ich komme nunmehr zu 
Punkt XXIII: 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundes-
rat eingebrachten Entwurfs eines Zehnten 
Strafrechtsänderungsgesetzes 

— Drucksache VI/293 — 

Schriftlicher Bericht des Sonderausschusses für 
die Strafrechtsreform 

— Drucksache VI/410 — 

Berichterstatterin: Abgeordnete Frau Dr. Die-
mer-Nicolaus 

(Erste Beratung 28. Sitzung) 

Ich danke der Berichterstatterin, der Frau Abge-
ordneten Dr. Diemer-Nicolaus, für ihren Schriftlichen 
Bericht. Eine mündliche Ergänzung ist sicherlich nicht 
notwendig. 

Ich komme zur zweiten Beratung und rufe die 
Art. 1 bis 6, Einleitung und Überschrift auf. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen 

Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung 

und eröffne die allgemeine Aussprache. — Das Wort 
wird nicht begehrt. Ich komme zur Schlußabstim-
mung. Wer dem Entwurf eines Zehnten Strafrechts-
änderungsgesetzes in der dritten Lesung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Auch keine Enthaltungen. Es ist 
so beschlossen. 

Ich komme nunmehr zu Punkt XXV: 

Bericht der Bundesregierung über die Lage 
der Landwirtschaft gemäß § 4 des Landwirt-
schaftsgesetzes und Maßnahmen der Bundes-
regierung gemäß Landwirtschaftsgesetz und 
EWG-Anpassungsgesetz 

— Drucksache VI/372 — 

Das Wort hat der Herr Bundesminister für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Termingerecht, am 15. Februar, wurde 
Ihnen der Grüne Bericht, Drucksache VI/372, vor-
gelegt. Ich möchte einleitend bemerken, daß dieser 
Bericht in diesem Jahr noch umfangreicher und, 
wie ich hoffe, noch gehaltvoller geworden ist. Ich 
glaube, daß es bei dieser Gelegenheit notwendig 
ist, meinen Mitarbeitern für ihre mühsame Arbeit 
zu danken. Sie ersehen daraus, welchen hohen 
Wert mein Haus diesem Bericht beimißt, den ich 
im Auftrag der Bundesregierung vorzulegen habe. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die 
Entwicklung der Landwirtschaft im Berichtszeit-
raum, d. h. im Wirtschaftszeitraum 1968/69 sowie in 
den ersten sieben Monaten dieses laufenden Wirt-
schaftsjahres, wurde durch eine Reihe politischer 
Ereignisse beeinflußt, die auch in Zukunft nicht 
ohne Einfluß auf die Landwirtschaft bleiben 
werden. 

Das agrarpolitische Grundkonzept dieser Regie-
rung wurde in der Regierungserklärung vom 
28. Oktober 1969 formuliert. Darin heißt es, daß 
die Landwirtschaft sich zu einem gleichberechtig-
ten Teil unserer Volkswirtschaft entwickeln soll 
und daß sie in die Lage versetzt werden muß, in 
vollem Umfange an der allgemeinen Einkommens- 
und Wohlstandsentwicklung teilnehmen zu kön-
nen. Dieser Erklärung sind bereits Taten gefolgt. 

Im Agrarhaushalt wurde die bisherige Regelung 
aufgehoben, wonach steigende Aufwendungen für 
die Finanzierung der EWG-Agrarpolitik zu Lasten 
der nationalen Förderungsmittel für die Landwirt-
schaft gingen. Denn die Bundesregierung ist der 
Auffassung, daß die Aufwendungen für die EWG-
Agrarmarktordnungen zum großen Teil ein Preis 
für die europäische Einigung sind. Diese Auffas-
sung kommt auch in dem Bericht der Bundes-
regierung über Finanzhilfen und Steuervergünsti- 
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gungen, der dem Hohen Hause in der Zwischenzeit 
vorliegt, zum Ausdruck. Außerdem wurden die 
nationalen Förderungsmittel für die Landwirtschaft 
für das Jahr 1970 um 389 Millionen DM erhöht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Gut!) 

— Ich bedanke mich. 

Die neue Bundesregierung stellte ferner unmiß-
verständlich fest, daß sie die notwendige Struktur-
verbesserung der Landwirtschaft nicht durch eine 
Politik des Preisdrucks betreiben wird. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Regierungs-
erklärung versprochen, die Landwirtschaft an der 
Konzertierten Aktion teilnehmen zu lassen. Dieses 
Versprechen wurde in der Zwischenzeit eingelöst. 
Durch ihre gleichberechtigte Teilnahme an diesen 
Gesprächen kann sie ihren Einfluß entsprechend 
geltend machen. 

Im Rahmen der Beratungen über das Städtebau-
förderungsgesetz habe ich mich mit Nachdruck für 
die Sicherung des bäuerlichen Bodenbesitzes ein-
gesetzt. Dadurch wurde der Gesetzentwurf in eine 
für die Landwirtschaft akzeptable Form gebracht. 

In der Regierungserklärung erhielt die Land-
wirtschaft die klare Zusage, daß die aufwertungs-
bedingten Einkommensverluste voll ausgeglichen 
werden. Im Ministerrat der EWG wurde ein Aus-
gleich von jährlich 1,7. Milliarden DM ausgehandelt 
und durch Bundesgesetz abgesichert. Der über eine 
Sonderregelung bei der Mehrwertsteuer erfolgte 
Teilausgleich ist bereits seit dem 1. Januar 1970 
wirksam. Die Ansätze für den Direktausgleich in 
Höhe von 920 Millionen DM sind im Haushalts-
entwurf enthalten. Die gesetzgeberischen Vorarbei-
ten wurden inzwischen so weit vorangetrieben, daß 
mit einer Auszahlung dieses Direktausgleichs im 
Laufe des Sommers gerechnet werden kann, vor-
ausgesetzt, daß das Parlament nach Einbringung des 
Haushalts die entsprechende Unterstützung gibt. 

Lassen Sie mich hier .auf etwas hinweisen, das 
mir sehr am Herzen liegt. Es ist Kritik geäußert 
worden, daß diese Ausgleichsmittel im Einzelplan 
des Landwirtschaftsministeriums ausgewiesen sind. 
Somit bestünde die Gefahr, daß diese Ausgleichs-
zahlungen der Landwirtschaft als zusätzliche Sub-
ventionen angerechnet werden könnten. Ich möchte 
deshalb erneut die Gelegenheit benutzen, hier vor 
diesem Hohen Hause in aller Deutlichkeit nochmals 
klarzustellen: diese 1,7 Milliarden DM haben mit 
einer Subvention für die Landwirtschaft nicht das 
geringste zu tun. Sie dienen vielmehr dem notwen-
digen Ausgleich von Preissenkungen, die sich auf 
Grund der Bindung der Agrarpreise an die euro-
päische Rechnungseinheit für die deutsche Land-
wirtschaft — im Gegensatz zu anderen Wirtschafts-
zweigen — unmittelbar und direkt ergeben haben. 

Ein bedeutsames Ereignis der europäischen Politik 
war die Haager Gipfelkonferenz im Dezember vori-
gen Jahres, auf .der die Regierungschefs der Mit-
gliedstaaten dem ins Stocken geratenen Integra-
tionsprozeß neue, nicht zu übersehende Impulse 
gegeben haben. 

Von unmittelbarer Bedeutung für die Landwirt-
schaft sind vor allem folgende Grundsätze, über die 
man sich in Den Haag geeinigt hat: 1. die termin-
gemäße Beendigung der Übergangszeit zum 31. De-
zember 1969 und die damit zusammenhängende 
Finanzregelung für die gemeinsame Agrarpolitik, 
2. die Fortsetzung ,der Anstrengungen für eine bes-
sere Beherrschung der  Märkte, die eine Begrenzung 
der Haushaltslasten gestattet, 3. die Ausarbeitung 
eines Stufenplanes für die Errichtung einer Wirt-
schafts- und Währungsunion sowie 4. die Eröffnung 
von Verhandlungen innerhalb kürzester Frist zwi-
schen der Gemeinschaft und den beitrittswilligen 
Staaten. 

Für die Landwirtschaft ergeben sich daraus zwei 
entscheidende Schlußfolgerungen: 

Erstens. Es wird der Grundsatz ,der europäischen 
finanziellen Solidarität bejaht. 

Zweitens. Bei einer Erweiterung der Gemeinschaft 
zu einer Zehnergemeinschaft ist zwar nach dem der-
zeitigen Stand der Produktion und des Konsums 
der Selbstversorgungsgrad insgesamt geringer als in 
der Sechsergemeinschaft. Es muß aber mit erneuter 
Verschärfung des Wettbewerbs gerechnet werden. 
Ein großer Teil der Landwirtschaft der beitrittswilli-
gen Staaten ist nämlich bei derzeit niedrigen Agrar-
preisen und einer modernen Betriebs- und Markt-
struktur hoch rationalisiert. 

Bei den weiteren Verhandlungen in der EWG 
wird es darauf ankommen, die erheblichen Un-
gleichgewichte im Integrationsprozeß sobald wie 
möglich zu beseitigen. Ich denke hier vor allem an 
die Verwirklichung der Wirtschafts - und Währungs-
union. Erfreulicherweise zeichnen sich diesbezüglich, 
wie die jüngsten Verhandlungen in Paris ergeben 
haben, Fortschritte ab: Die Ungleichgewichte in 
diesen Bereichen sind durch die Abwertung des 

 französischen Franc und die Aufwertung der D-Mark 
mit aller Deutlichkeit zutage getreten und haben 
die Gemeinschaft an den Rand einer ernsten Krise 
gebracht. 

Diese Entwicklung hat glücklicherweise — und 
ich bin sehr froh darüber — in einer breiten Öffent-
lichkeit zu der  Erkenntnis geführt, daß der Agrar-
union alsbald eine gemeinsame europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion folgen muß, wenn nicht 
alles bisher Erreichte aufs Spiel gesetzt werden soll. 

In  den Brüsseler Ministerratssitzungen am 5. und 
6. Februar wurden nach langen schwierigen Ver-
handlungen Beschlüsse gefaßt, die den grundsätz-
lichen Vereinbarungen der sechs Regierungschefs in 
Den Haag Rechnung tragen. Es gelang u. a., die Re-
gelungen der Finanzverfassung zum Abschluß zu 
bringen und eine Einigung über das Tabak- und 
Weinproblem zu erzielen. Bei der für die Wein-
marktordnung verabschiedeten Entschließung wurde 
weitgehend den bisherigen Bestimmungen des deut-
schen Weingesetzes Rechnung getragen. 

Schließlich hatte ,die anhaltende Hochkonjunk-
tur in  der  Bundesrepublik für die Landwirt-
schaft — wie für andere Wirtschaftsbereiche — 
positive  und negative Auswirkungen. Positiv ist die 
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beträchtliche Steigerung der Masseneinkommen zu 
werten. Sie führte zu einer entsprechenden Zunahme 
der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten, 
und zwar insbesondere nach den einkommens-
elastischer nachgefragten tierischen Veredelungs-
erzeugnissen. Positiv zu beurteilen ist auch der Ein-
fluß der Hochkonjunktur auf die Bereitstellung 
außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze für die Er-
werbstätigen, die aus der Landwirtschaft ausschei-
den wollen. Die Zahl der in den ländlichen Räumen 
geschaffenen außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätze 
war 1969 nicht zuletzt infolge der konjunkturellen 
Entwicklung wesentlich höher als ursprünglich ge-
plant. 

Vom Kostengesichtspunkt weniger erfreulich wa-
ren dagegen die Lohnsteigerungen. Auch die  Be-
triebsmittelpreise erhöhten sich seit dem November 
1968. 

Damit will ich meine allgemeinen Anmerkungen 
zu wichtigen politischen und wirtschaftlichen Ereig-
nissen abschließen. Ich komme nunmehr zu den Ein-
zelheiten des Grünen Berichts, und zwar zunächst 
zur Lage ,der Landwirtschaft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
diesjährige Bericht enthält eine Reihe von wichtigen 
Neuerungen. Dabei wurde versucht, Anregungen 
von den verschiedensten Seiten, insbesondere auch 
aus diesem Hohen Hause, Rechnung zu tragen. Un-
verändert geblieben ist der bewährte Aufbau des 
Berichts, der uns ja weitgehend durch den Gesetzes-
auftrag vorgegeben ist. 

Neu sind folgende Teile, die den Aussagewert des 
Berichts wesentlich erhöhen dürften: erstens eine 
detaillierte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für 
den Sektor Landwirtschaft — durch diese differen-
zierte Gesamtrechnung wird der Vergleich der Land-
wirtschaft sowohl mit anderen Wirtschaftsbereichen 
als auch mit den Landwirtschaften der EWG-Partner 
erleichtert, die nach dem gleichen Konzept eine Ge-
samtrechnung für den Sektor Landwirtschaft auf-
bauen —; zweitens eine Vermögensrechnung für 
verschiedene Betriebsgruppen der Testbetriebe; drit-
tens ein langfristiges Projektionsmodell bis zum 
Jahre 1980. 

Da Ihnen der Bericht vorliegt, kann ich mich im 
folgenden auf die Darstellung der wichtigsten Ergeb-
nisse beschränken. Sie müssen vor dem Hintergrund 
der Hochkonjunktur gesehen werden. 

In dieser Konjunkturphase wurde der strukturelle 
Anpassungsprozeß der Landwirtschaft in Verbin-
dung mit erfolgreichen Rationalisierungsbestrebun-
gen der Landwirte und gezielten Förderungsmaß-
nahmen des Bundes und der Länder beschleunigt. 
Insgesamt hat sich die Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe seit 1949 um 600 000 verringert; das ist 
knapp ein Drittel aller Betriebe. Im gleichen Zeit-
raum ging die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen 
auf weniger als die Hälfte zurück. Dieser für das 
volkswirtschaftliche Wachstum bedeutsame Struk-
turwandel vollzog sich relativ lautlos. In der Öffent-
lichkeit wurde davon kaum Notiz genommen. 

Die Steigerung der nominalen Verbrauchernach-
frage hat bei guter Ernte und hoher tierischer Pro-
duktion das Erzeugerpreisniveau gegenüber dem 
sehr niedrigen Stand von 1968/69 um 3 % ansteigen 
lassen. Hierbei war nicht ohne Einfluß, daß die 
gleichzeitig günstige Konjunktur in den übrigen 
EWG-Partnerländern wie auch in den Industrie-
ländern außerhalb der EWG zu einer hohen Nach-
frage führte. Unter diesen Bedingungen konnte die 
Landwirtschaft 1968/69 gegenüber dem Vorjahr ihre 
Verkaufserlöse um etwa 8 % auf rund 29 Milliarden 
DM steigern. Die Betriebsausgaben einschließlich 
Ersatzbeschaffungen stiegen mit 3 % schwächer als 
die Verkaufserlöse. Dabei verminderten sich die 
Ausgaben für Löhne durch einen weiteren Rückgang 
der Lohnarbeitskräfte erstmals deutlich. 

Bei dieser verbesserten Ertragslage stiegen die 
Investitionen der Landwirtschaft nach zweijährigem 
Rückgang wieder um 500 Millionen DM. Insoweit 
sieht man, wie eine verbesserte Ertragslage der 
Landwirtschaft sehr schnell auch für die übrigen 
Bereiche der Wirtschaft wirksam wird. Diese In-
vestitionen wurden jedoch in erheblich größerem 
Umfang aus Eigenmitteln finanziert. Die um 700 Mil-
lionen DM verringerte Fremdkapitalzunahme und 
die weiter zugunsten langfristiger Verbindlichkeiten 
verbesserte Struktur des Fremdkapitals zeigen, daß 
die Landwirte sich durchaus veränderten Bedingun-
gen anzupassen vermögen. 

Die enge marktwirtschaftliche Verflechtung zwi-
schen Landwirtschaft und übriger Wi rtschaft wird 
darin sichtbar, daß die Landwirtschaft für die Vor-
leistungen anderer Wirtschaftsbereiche und für 
Bruttoinvestitionen 1968/69 insgesamt rund 20 Mil-
liarden DM ausgegeben hat. Darüber hinaus hat die 
landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung von ihrem 
Einkommen rund 10 Milliarden DM für den Kauf von 
Gütern des privaten Verbrauchs verwendet. Die 
Landwirtschaft ist außerdem der bedeutendste Roh-
stofflieferant für die Nahrungs- und Genußmittel-

industrie, die im Jahre 1968 allein 63 Milliarden DM 
umgesetzt hat. Mit ihren Verkaufserlösen in Höhe 
von etwa 30 Milliarden DM erreicht die deutsche 
Landwirtschaft einen höheren Jahresumsatz als die 
gesamte deutsche Autoindustrie. 

Das Bild der allgemeinen Entwicklung im Wi rt
-schaftsjahr 1968/69 spiegelt sich im wesentlichen 

auch in den differenzierten Buchführungsergebnissen 
wider. Das Betriebseinkommen je Vollarbeitskraft 
hat sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 
10 % auf fast 12 000 DM erhöht. Dabei ist abermals 
festzustellen, daß sich der Abstand im Betriebsein-
kommen je Vollarbeitskraft zwischen den Boden-
nutzungssystemen und Größenklassen weiter ver-
größerte. 

Besonders bemerkenswert ist die Feststellung des 
Berichts, daß Betriebe mit hoher Inanspruchnahme 
von Fremdkapital ein unterdurchschnittliches Rein-
einkommen und Vermögensverluste aufweisen. 
Wenn die Zahl der Betriebe mit Substanzverlusten 
nicht weiter zunehmen soll, muß in Zukunft für jede 
mit einer größeren Kreditaufnahme verbundene 
Investition eine umfassende und realistische Be- 
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triebsplanung sowie eine ständige Kontrolle mit 
Hilfe der Buchführung gefordert werden. 

Bei der Ertrags -Aufwandsrechnung nach § 4 des 
Landwirtschaftsgesetzes ist anders als im Grünen 
Bericht 1969 der Abstand zwischen dem erzielten 
Betriebseinkommen und der Summe der Vergleichs-
ansätze in Prozenten angegeben und für das Bundes-
gebiet nach drei Größenklassen zusammengefaßt. In 
den Betrieben unter 20 ha landwirtschaftlicher Nutz-
fläche lag das Betriebseinkommen 26 % unter den 
Vergleichsansätzen; in den Betrieben mit 50 ha und 
mehr entsprach das Betriebseinkommen nahezu der 
Summe der Vergleichsansätze. Trotz der begrenz-
ten Aussagekraft derartiger Durchschnittsergebnisse 
zeigt sich jedoch der starke Einfluß der Betriebs-
größe auf das landwirtschaftliche Einkommen, wobei 
sicherlich die Betriebsgröße allein nicht entscheidend 
ist. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang eine 
kurze Bemerkung zu der Ertragslage der Sonder-
kulturbetriebe! Die Betriebsergebnisse in den Ge-
müse- und Zierpflanzenbaubetrieben waren im Be-
richtsjahr besonders günstig. Die hier erzielten Ein-
kommen lagen größtenteils über dem Vergleichs-
lohn. Demgegenüber verschlechterte sich die Lage 
der Obstbaubetriebe. 

Die Vorausschätzung für das laufende Wirtschafts-
jahr 1969/70 läßt eine weitere Verbesserung der Er-
tragslage erwarten. Dabei wurden die Folgen der 
D-Mark-Aufwertung, die für die Landwirtschaft im 
wesentlichen erst ab 1. Januar 1970 wirksam wur-
den,  sowie  der Aufwertungsausgleich berücksichtigt. 

Einige Bemerkungen zu den Perspektiven bis 
1980: Der jährliche Grüne Bericht ist dem Gesetzes-
auftrag entsprechend in erster Linie eine Darstellung 
der Lage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr und inso-
weit vergangenheitsbezogene Analyse der Wirt-
schaftsentwicklung. Für die agrarpolitischen Ent-
scheidungen, die kurz- und mittelfristig in die Zu-
kunft wirken, sind nicht nur die Erfahrungen aus der 
Vergangenheit notwendig, sondern auch quantita-
tive Vorstellungen über zukünftige Entwicklungs-
tendenzen. Als Entscheidungshilfen haben sich dafür 
Projektionsmodelle mit alternativen Annahmen als 
zweckmäßig erwiesen. Sie geben wertvolle Hinweise 
für die Ausrichtung wirtschaftspolitischer Maßnah-
men und erleichtern darüber hinaus die unterneh-
merische und berufliche Disposition. Jedoch sollte 
bei den aus den Projektionen gezogenen Schluß-
folgerungen der jeweils vorgeschätzten Entwick-
lungsrichtung ein größeres Gewicht beigemessen 
werden als dem zahlenmäßigen Projektionsergebnis. 
Während der letzte Grüne Bericht nur qualitative 
Überlegungen über mögliche Entwicklungen enthielt, 
ist in dem diesjährigen Bericht erstmalig ein der-
artiges Projektionsmodell für das nächste Jahrzehnt 
enthalten. 

Um Mißverständnisse von vornherein auszuschal-
ten, möchte ich betonen, daß es sich bei den hier ver-
wendeten Arbeitshypothesen nicht um Zielvorstel-
lungen der Bundesregierung handelt; dieses Modell 
enthält also keine Zielprojektionen. Die Bundes

-

regierung bekennt sich vielmehr zu dem Grundsatz 
der freien Entscheidung des einzelnen Unternehmers. 

Das auf die Nachfrageentwicklung abgestellte 
Projektionsmodell für den Agrarbereich geht von 
der Annahme aus, daß das durchschnittliche Ein-
kommen je Erwerbstätigen in der übrigen Wirtschaft 
etwa wie bisher ansteigt und der Einkommens-
abstand der in der Landwirtschaft Tätigen zur übri-
gen Wirtschaft sich relativ nicht ändert. Lediglich 
über die Entwicklung des Agrarpreisniveaus werden 
alternative Annahmen gemacht. In der Preishypo-
these 1 wird bis 1980 ein nominaler Anstieg der 
Agrarpreise um jährlich knapp 2 v. H. angenommen. 
Würde das allgemeine Preisniveau langfristig in 
dem gleichen Ausmaß steigen, so bliebe das Agrar-
preisniveau real konstant. Bei dieser Vorausschät-
zungsvariante würde die für 1980 geschätzte Wert-
schöpfung der Landwirtschaft zur Befriedigung der 
bis dahin weiter gestiegenen Einkommensansprüche 
von rund 1,4 Millionen Erwerbstätigen ausreichen. 

Wird hingegen wie in der Preishypothese 2 ein 
nominal gleichbleibendes Agrarpreisniveau ange-
nommen, so ergibt sich unter sonst gleichen Bedin-
gungen für 1980 eine um rund 5 Milliarden DM nied-
rigere Wertschöpfung. Sollte sich die tatsächliche 
Agrarpreisentwicklung entsprechend der zuletzt ge-
nannten Variante vollziehen, so könnten nur die 
Einkommenserwartungen von etwa 1 Million Er-
werbstätigen erfüllt werden. 

Der Erkenntniswert dieses Modells muß primär 
darin gesehen werden, die Konsequenzen verschie-
dener Alternativen in der Preispolitik auf die Ein-
kommens- und Strukturentwicklung transparenter 
zu machen. Wenn die tatsächliche Preisentwicklung 
der Preishypothese 1 — nominaler Anstieg des 
Agrarpreisniveaus um jährlich knapp 2 % — ent-
spräche, müßte der Landwirtschaft bereits ein großes 
Maß an Anpassungsleistung zugemutet werden. 
Noch stärkere ökonomische und soziale Spannungen 
würden eintreten, wenn sich die Agrarpreise ent-
sprechend der Preishypothese 2 — gleichbleibende 
nominale Agrarpreise — entwickelten. 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, zu 
den Persepektiven 1980 generell noch folgendes fest-
zustellen. Ich glaube, Sie werden mir zubilligen, daß 
ich nicht zu denen gehöre, die die Bedeutung der-
artiger Vorausschätzungen überbewerten. Allen 
denjenigen aber, die wegen des konditionalen Cha-
rakters von Vorausschätzungen solche Betrachtun-
gen in Bausch und Bogen ablehnen, darf ich sagen, 

. daß wir unsere Entscheidungen auf noch unsichere-
rem Boden träfen, wenn wir auf die Konstruktion 
derartiger Gedankenmodelle ganz verzichteten. 

Lassen  Sie  mich etwas über die  Landwirtschaft im 
volkswirtschaftlichen Wachstum sagen. Die Agrar-
politik in hochentwickelten Volkswirtschaften sieht 
sich vor eine Fülle von Problemen gestellt. Sie muß 
insbesondere der permanenten Tendenz zur Ü ber-
schußproduktion in der Landwirtschaft entgegen-
wirken, während gleichzeitig in weiten Teilen der 
Welt Hunger herrscht. Diese Problematik hat nicht 
nur ökonomische, sondern auch humanitäre Aspekte. 
Trotz aller Bereitschaft entwickelter Volkswirtschaf- 
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ten, ,den hungernden Völkern durch Nahrungsmittel-
lieferungen zu helfen, ist ein solcher Transfer weder 
in der Lage, das Nahrungsproblem in den Entwick-
lungsländern langfristig zu lösen, noch mit dem 
Überschußproblem in den Industriestaaten fertig zu 
werden. 

Die Agrarpolitik in den hochentwickelten Volks-
wirtschaften steht ferner vor der schwierigen Auf-
gabe, die landwirtschaftlichen Einkommen an die 
rasch wachsenden Einkommen der übrigen Wirt-
schaftsbereiche heranzuführen. Angesichts der be-
grenzten Aufnahmefähigkeit der Märkte für Nah-
rungsmittel ist dieses Problem nur dadurch zu lösen, 
daß die Gesamtproduktion an den Nachfragever-
hältnissen orientiert wird, während gleichzeitig das 
Produktionsvolumen des Einzelbetriebes zunehmen 
muß. Das bedeutet, daß die Zahl der in der Land-
wirtschaft Tätigen und die Zahl der Betriebe sich 
laufend verringern wird. Aufgabe der Agrarpolitik 
in der hochentwickelten Volkswirtschaft ist es, die-
sen Prozeß, der sich seit Jahren vollzieht, so zu 
steuern, daß die notwendige Anpassung ohne so-
ziale Härten kontinuierlich erfolgt. 

Der Anteil der Landwirtschaft am gesamten 
Sozialprodukt geht 'zwar laufend zurück. Aus dieser 
Tatsache darf aber nicht der Schluß gezogen werden, 
daß dieser Wirtschaftsbereich im Gefüge der Wirt-
schaft und Gesellschaft an Bedeutung verliert. Die 
Landwirtschaft erfüllt vielmehr lebenswichtige Funk-
tionen, die sich nicht allein im Zahlenwerk der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung niederschla-
gen. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an die 
Bedeutung, die die Landwirtschaft für die Gestal-
tung der Kulturlandschaft hat. Die Land - und Forst-
wirtschaft wird auf längere Sicht überdies in wach-
sendem Umfange Funktionen für Erholung und 
Freizeitgestaltung der städtischen Bevölkerung über-
nehmen. Wenn wir Prognosen Glauben schenken 
wollen, die voraussagen, daß im Jahre 2000 mehr 
als 80 % der Menschheit in  städtischen Agglomera-
tionen leben, wird der notwendige Beitrag der Land-
wirtschaft zur Gestaltung einer lebenswerten Um-
welt deutlich. 

Meine sehr verehrten Damen und ,  Herren, lassen 
Sie mich dabei auch darauf hinweisen, daß wir ge-
rade in diesen Tagen ständig beunruhigt werden 
durch neue Lawinenunglücke. Wir sollten daran 
denken, daß sich die Natur, wenn wir nicht in der 
Lage sind, in den Bergzonen eine harmonische Forst- 
und Landwirtschaft zu erhalten, mit gewaltigen 
Katastrophen rächt. 

(Beifall.) 

Das muß im Interesse der Menschheit verhindert 
werden, und hierbei spielt die Landwirtschaft eine 
entscheidende Rolle. 

Eine wissenschaftliche Untersuchung über die 
Dienstleistungsfunktion der Landwirtschaft im Te-
gernseer Tal hat ergeben, daß ohne lebensfähige, 
einkommensstarke und funktionsfähige Landwirt-
schaft in diesem Bereich die Kosten für die Allge-
meinheit je Hektar bei 240 DM liegen. Ich glaube, 
auch das muß in Zukunft mehr denn je in unsere  

agrarpolitischen und gesellschaftspolitischen Über-
legungen einbezogen werden. 

(Beifall.) 

Nun zu den Schwerpunktaufgaben der Agrar-
politik! 

Erstens: Struktur - und Regionalpolitik. Obwohl 
die Verzahnung zwischen dem Agrarbereich und 
den übrigen Sektoren der Wirtschaft in der Bun-
desrepublik Deutschland wesentlich weiter voran-
geschritten ist als in den meisten Partnerstaaten 
der EWG, bleibt die Lösung der regionalpolitischen 
Probleme in unseren ländlichen Räumen eine der 
großen Herausforderungen an die Agrar- und Wirt-
schaftspolitik in den 70er Jahren. Ich darf hinzu-
fügen, daß nicht zuletzt auf Betreiben der Bundes-
regierung bei den Verhandlungen um die EWG-
Finanzregelung dafür Sorge getragen wurde, daß 
die nationale Kompetenz auf dem Struktursektor 
weitgehend erhalten blieb.  

Das Fehlen eines regionalpolitischen Konzepts 
während der wirtschaftlichen Aufschwungphase im 
ersten Nachkriegsjahrzehnt hat auf der einen Seite 
zu einer Konzentration der Bevölkerung in den 
großen Ballungszentren und auf der anderen Seite 
zu einer Bevölkerungsverdünnung in ländlichen Ge

-

bieten mit zum Teil sehr nachteiligen Folgen für 
die Wirtschaftskraft dieser Räume geführt. Sehr 
negativ wirkt sich außerdem die Tatsache aus, daß 
die landwirtschaftlichen Betriebe in den peripheren 
ländlichen Gebieten sowohl hinsichtlich ihrer natür-
lichen Wirtschaftbedingungen als auch hinsichtlich 
ihrer Lage zum Markt erheblich benachteiligt sind. 
Angesichts dieser Situation müssen die altrar- und 
wirtschaftspolitischen Bemühungen mehr als bisher 
den spezifischen Entwicklungsmöglichkeiten ein-
zelner ländlicher Regionen angepaßt und schwer-
punktmäßig eingesetzt werden. 

Nur so kann mit den begrenzten Haushaltsmit-
teln für die nationale Agrarpolitik ein maximaler 
Erfolg erzielt werden. Um dies sicherzustellen, wird 
zur Zeit in meinem Hause ein mittelfristiges Förde-
rungsprogramm für die Landwirtschaft vorbereitet. 
Dieses Programm wird unter Berücksichtigung des 
Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgaben von 
Bund und Ländern aufeinander abgestimmte Maß-
nahmen sowohl im überbetrieblichen als auch im be-
trieblichen Bereich umfassen. 

Im Bereich der überbetrieblichen Förderung ist 
beabsichtigt, agrarstrukturelle Förderungsmaßnah-
men, wie z. B. Flurbereinigung, Wegebau und was-
serwirtschaftliche Maßnahmen, zukünftig nur noch 
auf der Grundlage einer regionalen Infrastruktur

-

analyse und Entwicklungsplanung einzuleiten. Die 
regionalen Entwicklungspläne müssen dabei Aus-
kunft sowohl über die speziell landwirtschaftlichen 
als auch über die außerlandwirtschaftlichen Ent-
wicklungsziele der betreffenden Region geben. Als 
Grundlage dieser regionalen Entwicklungspläne 
wird zur Zeit vom Bundesminister des Innern eine 
umfassende Regionalanalyse des gesamten Bundes-
gebietes erarbeitet. 

Meines Erachtens ist es in der Vergangenheit oft 
versäumt worden, die agrarstrukturpolitischen Maß- 
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nahmen, die neben ihrem agrarwirtschaftlichen Nut-
zen in gleichem Umfang auch der Allgemeinheit 
dienen, mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
der ländlichen Regionen abzustimmen. Diese Einord-
nung der Agrarstrukturverbesserung in die allge-
meine Erschließung ländlicher Räume wird auch in 
der Öffentlichkeit zu größerem Verständnis für diese 
zum Teil kostspieligen Maßnahmen führen. Es wird 
bisher in nichtlandwirtschaftlichen Kreisen leider 
viel zu wenig beachtet, daß agrarstrukturelle Maß-
nahmen in vielen Fällen Voraussetzung für die Ver-
besserung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und idamit der Lebensbedingungen in ländlichen 
Räumen sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Bei dem engen Zusammenhang zwischen Agrar-
struktur- und Regionalpolitik im ländlichen Raum 
darf die Bedeutung der Forstwirtschaft nicht über-
sehen werden. Eine leistungsfähige Forstwirtschaft 
ist Voraussetzung dafür, daß dieser Wirtschafts-
zweig seine Aufgaben als Element der Infrastruktur 
und seinen Beitrag zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur voll erfüllen kann. 

Die neue Konzeption der regionalen Wirtschafts-
förderung und ihre verstärkte Ausstattung mit finan-
ziellen Mitteln hat nach einem vorläufigen Über-
blick die vorgesehene Schaffung von jährlich 20 000 
gewerblichen Arbeitsplätzen in den Bundesausbau

-

gebieten erheblich übertroffen. Regional stimmte 
allerdings das neugeschaffene Arbeitsplatzangebot 
nicht immer mit der entsprechenden Nachfrage über-
ein, so ,daß Abwanderungswillige teilweise keinen 
Arbeitsplatz in erreichbarer Nähe fanden. Hier be-
darf es sicherlich einer verbesserten Zusammenarbeit 
und auch Überprüfung der bisherigen Maßnahmen. 

Mein Haus hat in Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Wirtschaft, dem Bundesarbeits-
ministerium, mit der Bundesanstalt für Arbeit sowie 
mit den Ländern inzwischen Initiativen ergriffen, 
um sowohl die sozialökonomische Beratung als auch 
die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze auf Gebiete 
zu konzentrieren, die  noch über mobilisierbare Ar-
beitskräftereserven in der Landwirtschaft verfügen. 

Die neuen Gesetze auf dem Gebiet der Ausbil-
dungs- und Berufsförderung, nämlich Ausbildungs-
förderungsgesetz, Arbeitsförderungsgesetz und  Be-
rufsbildungsgesetz, stellen geeignete Instrumente 
und umfangreiche Mittel bereit, mit denen durch 
Umschulung auf qualifizierte außerlandwirtschaft-
liche Berufe zur Lösung der spezifischen Probleme 
der ländlichen Gebiete beigetragen werden kann. 

In diesem Zusammenhang übernimmt die Bil-
dungspolitik eine Schlüsselposition. Unsere Be-
mühungen müssen sich verstärkt darauf konzen-
trieren, die Kluft zwischen den Arbeits- und Lebens-
bedingungen in ländlichen Gebieten und hochent-
wickelten Industrieregionen weiter abzubauen. Lei-
der ist festzustellen, daß die Bildungschancen und 
somit die gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten 
höchst ungleich verteilt sind. Mit dem Bildungsge-
fälle zwischen Stadt und Land dürfen wir uns nicht 
abfinden. Wir müssen mit aller Energie darangehen, 

die grundgesetzlich garantierte Gleichheit der Bil-
dungschancen, vor allem im ländlichen Bereich, her-
zustellen. 

Geistige Investitionen sind auf Dauer gesehen 
ebenso notwendig wie materielle und dürften diese 
sogar in vielen Fällen ersparen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dazu gehört es, daß das Angebot an Ausbildungs-
stätten und -einrichtungen qualitativ und soweit er-
forderlich auch quantitativ verbessert wird. 

Die Ausschöpfung aller gegebenen Möglichkeiten 
und ihre Nutzbarmachung für die Landbevölkerung 
werde ich mir stets angelegen sein lassen, auch 
wenn ihre Durchführung nicht in die unmittelbare 
Zuständigkeit meines Ressorts fällt. 

Als zweite Säule unseres mittelfristigen Förde-
rungsprogramms wollen wir die einzelbetriebliche 
Investitionsförderung für land- und forstwirtschaft-
liche Unternehmen in diesem Jahr auf eine neue 
Basis stellen. Die verschiedenen zur Zeit noch 
nebeneinanderlaufenden Richtlinien mit unterschied-
lichen Förderungsbedingungen sollen dabei zusam-
mengefaßt und sinnvoll auf das überbetriebliche 
Förderungskonzept abgestimmt werden. 

Kernstück der einzelbetrieblichen Invistitionsför-
derung wird in Zukunft die Zinsverbilligung sein. 
Die Förderung muß sich konsequenter als bisher auf 
entwicklungsfähige Betriebe konzentrieren. An 
Hand eines Betriebsentwicklungsplanes ist nach-
zuweisen, daß geförderte Betriebe nach Abschluß 
ihrer Investitionen ein Betriebseinkommen erreichen 
können, das sie als nachhaltig existenzfähig aus-
weist. 

(Abg. Dr. Ritz: Alles alte Hüte!) 

Bei der Beurteilung der Entwicklungsfähigkeit 
eines Betriebes muß der Qualifikation des Betriebs-
leiters größte Beachtung geschenkt werden. Der 
Leistungsnachweis muß an Hand einer Betriebsbuch-
führung erbracht werden. Diese muß allerdings prak-
tikabel sein. Sie bildet zusammen mit dem Betriebs-
entwicklungsplan in Zukunft die Grundlage jeder 
einzelbetrieblichen Förderung. Derartige Auflagen 
bei der Investitionsförderung sind erforderlich, um 
die Landwirte davor zu bewahren, Fehlinvestitionen 
zu tätigen und sich durch Vermögensverluste ihre 
Zukunft zu verbauen. 

Mit Befriedigung kann ich hier feststellen, daß 
man sich auch innerhalb der EWG-Kommission von 
den technischen Größenvorstellungen des Mansholt

-

Planes als alleiniges Kriterium für die Förderungs-
würdigkeit gelöst hat. Selbst Vizepräsident Mans-
holt ist zu der Erkenntnis gelangt, daß derartige 
Kriterien technischer Art kein brauchbarer Maßstab 
zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungskraft 
eines Betriebes sind. Die Entwicklungsfähigkeit 
eines Betriebes hängt entscheidend von seiner Ein-
kommenskapazität und von den unternehmerischen 
Fähigkeiten des Betriebsleiters ab. 

Die Neuordnung der einzelbetrieblichen Investi-
tionsförderung läßt jeder Betriebs- und Unterneh-
mensform ihre individuelle Entwicklungschance. 
Dies gilt auch für landwirtschaftliche Nebenerwerbs- 
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betriebe, die ein wesentliches Element unserer Be-
triebsstruktur darstellen. Diese Betriebe werden an 
dem Programm ebenfalls teilnehmen, wenn sie sich 
in geeigneter Weise der vielseitigen Möglichkeiten 
überbetrieblicher Zusammenschlüsse bedienen. 

Zur Sozialpolitik. Die stärkere Bindung wirt-
schaftlicher Förderungsmaßnahmen an den Nach-
weis ökonomischer Leistungs- und Entwicklungs-
fähigkeit ist in einer Gesellschaft unerläßlich, die 
den Strukturwandel als wesentliche Voraussetzung 
des wirtschaftlichen Fortschritts anerkennt. Das 
bedeutet, daß den Betrieben, die nicht an der In-
vestitionsförderung teilnehmen können, eine weite 
Palette von Alternativen im außerlandwirtschaft-
lichen und sozialen Bereich angeboten wird, also 
ein soziales Ergänzungsprogramm. Entsprechende 
Anträge liegen diesem Hohen Hause vor. Sie wer-
den bereits heute diskutiert. Ich hoffe, daß wir in 
Zusammenarbeit mit diesem Hohen Hause zu einer 
befriedigenden Lösung kommen. 

Für die ältere Generation muß neben der Alters-
hilfe vor allem die Landabgaberente zu einem 
wirksamen sozial- und strukturpolitischen Instru-
ment ausgebaut werden. Wir streben eine Erwei-
terung des Berechtigtenkreises und eine Erhöhung 
der monatlichen Rente an. 

Für die mittlere und jüngere Generation beab-
sichtigen wir, bei dem möglicherweise notwendi-
gen Wechsel in einen nichtlandwirtschaftlichen 
Haupterwerb die Möglichkeit zu eröffnen, sich mit 
staatlicher Unterstützung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern. Daneben soll die 
bereits eingeführte Landabgabeprämie durch eine 
Verbesserung der Leistungen attraktiver gestaltet 
werden. Vergabebedingungen und Leistungshöhe 
bei Landabgaberente, Verpachtungsprämie und 
Nachversicherungszuschuß müssen harmonisch auf-
einander abgestimmt werden. 

Dieses soziale Ergänzungsprogramm und das be-
triebliche Förderungsprogramm werden durch spe-
zifische Hilfen für jene Landwirte ergänzt werden, 
die für keine  der beiden Maßnahmengruppen in 
Frage kommen. Für diesen Personenkreis müssen 
unter bestimmten Voraussetzungen zeitlich be-
grenzte Überbrückungshilfen bis zur Möglichkeit 
der Inanspruchnahme von Alternativmaßnahmen in 
Betracht gezogen werden. 

Aus dem Bereich der landwirtschaftlichen Sozial-
politik sind noch zwei Probleme besonders anzu-
sprechen. Für die Krankenversicherung der Land-
wirte müssen wir möglichst bald eine gesetzliche 
Regelung finden. Die vorbereitenden Arbeiten sind 
so weit gediehen, daß noch im Laufe dieses Jahres 
mit der Vorlage eines Gesetzentwurfes zur Rege-
lung der Krankenversicherung für Landwirte gerech-
net werden kann. Vor allem bei älteren Kleinland-
wirten und Altenteilern bestehen zum Teil erheb-
liche Lücken im Versicherungsschutz. Hier bietet 
sich eine Regelung analog zur Rentnerkrankenver-
sicherung an. 

Für die landwirtschaftliche Unfallversicherung er-
geben sich folgende Probleme — übrigens wiederum 
analog wie beim Bergbau —: 

Erstens. Die Zahl der Beitragszahler nimmt stän-
dig ab. 

Zweitens. Die Leistungen der Landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung müssen an die Leistungen der 
übrigen Berufsgenossenschaften angeglichen werden. 

Drittens. Infolge der Abwanderung aus der Land-
wirtschaft müssen die landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaften Leistungen an ehemals in der 
Landwirtschaft beschäftigte und nunmehr berufs-
fremde Personen erbringen. Hieraus ergibt sich die 
Forderung nach ständiger Erhöhung der Bundes-
zuschüsse. Meines Ermessens kann auf längere 
Sicht eine befriedigende Lösung nur durch eine 
Solidarhaftung der gesamten Wirtschaft erreicht 
werden, wie dies bei der Knappschaftsversicherung 
bereits geschehen ist. 

Zur Agrarpreispolitik. Die Agrarpreispolitik in 
der EWG steht nach wie vor im Widerstreit der 
Meinungen. Vom Berufsstand wird — und dafür 
habe ich Vertändnis — unter Hinweis auf die rasch 
steigenden Einkommen in der gewerblichen Wirt-
schaft eine fühlbare Anhebung der Preise für wich-
tige Agrarprodrukte gefordert. In der nichtland-
wirtschaftlichen Öffentlichkeit mehren sich dagegen 
die Stimmen, die in einer Herabsetzung der Agrar-
preise das einzig wirksame Mittel zur Verminde-
rung der Überschüsse und damit auch der ständig 
steigenden Kosten für die Überschußverwertung 
sehen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat in sei-
nem Jahresgutachten 1969 sogar vorgeschlagen, das 
nominale Agrarpreisniveau stufenweise so lange 
zu senken, bis so viele Grenzbetriebe und Grenz-
böden ausgeschieden sind, daß das Überschuß-
problem gelöst ist. Es wäre manchmal nützlich, 
ökonomische Betrachtungen auch mit den gesell-
schaftlichen und praktischen Erfordernissen abzu-
stimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und 
bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Darüber hinaus verlangt der Sachverständigenrat 
sogar weitere Preissenkungen, um auf diese Weise 
den Selbstversorgungsgrad in der Gemeinschaft wei-
ter zu senken und das Einfuhrvolumen an Agrar-
produkten für andere Länder zu vergrößern. Es be-
steht kein Zweifel, daß die Erörterung so konträrer 
Forderungen in Presse, Funk und Fernsehen zu er-
heblicher Unruhe, ja zu Existenzangst bei der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung geführt hat und füh-
ren muß. 

(Abg. Dr. Ritz: Leider wahr!) 

Gestatten Sie mir hierzu ein klärendes Wort: Aus-
gangspunkt aller preispolitischen Überlegungen 
innerhalb der 'Bundesregierung ist die Regierungs-
erklärung. Dort heißt es unmißverständlich: 

Bei der notwendigen Strukturverbesserung der 
Landwirtschaft muß vermieden werden, daß 
eine Politik des Preisdrucks betrieben wird. 

Was 'bedeutet das? Es bedeutet zunächst — und ich 
möchte dies ganz besonders betonen —, daß für die 
Bundesregierung eine Herabsetzung der Agrar-
preise, wie sie der Sachverständigenrat vorgeschla-
gen hat, keine annehmbare preispolitische Alter- 
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native ist. Die Verwirklichung dieser preispolitischen 
Vorschläge würde mit so großen wirtschaftlichen 
und sozialen Härten für große Teile der Menschen 
auf dem Lande und der in der Landwirtschaft tätigen 
Personen verbunden sein, daß dies nicht zu verant-
worten wäre. 

Hinzu kommt, daß eine Politik des Preisdrucks 
dazu führen könnte, daß gerade wettbewerbsfähige 
Betriebe zur Aufgabe gezwungen würden. In diesen 
Betrieben reicht der mögliche Konsumverzicht der 
Inhaberfamilie nicht aus, um die Folgen einer Preis-
minderung auszugleichen. Das heißt also: es würde 
zu einer negativen Betriebsauslese führen. 

Der entscheidende Anstoß zur Beherrschung der 
Produktion wird nicht von der Preispolitik, sondern 
von der Struktur - und regionalen Wirtschaftspolitik 
ausgehen müssen. Es wäre deshalb sehr zu be-
grüßen, wenn auch unsere Partnerstaaten in der 
Gemeinschaft ihre Anstrengungen zur Schaffung 
außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze so verstär-
ken würden, wies dies bei uns geschieht. Denn es 
steht völlig außer Zweifel, daß sich eine zufrieden-
stellende Lösung der Überschuß- und Einkommens-
probleme in der Landwirtschaft nur dann erreichen 
läßt, wenn einzelbetrieblich das Produktions-
volumen bei gleichzeitiger Steigerung der Arbeits-
produktivität ausgeweitet wird, während sich die 
Produktionskapazität der gesamten Landwirtschaft 
an der Nachfrageentwicklung zu orientieren hat. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus 
meinen Ausführungen folgende Schlußfolgerungen 
ziehen. 

Erstens. Im Mittelpunkt unserer agrarpolitischen 
Bemühungen steht der Mensch auf dem Lande, 

(Abg. Wehner: Richtig!) 

und zwar in der dreiteiligen Form: der Mensch auf 
dem Lande als Unternehmer und praktizierender 
Landwirt, der Mensch auf dem Lande und seine 
soziale Sicherheit, der Mensch auf dem Lande und 
seine gleichen Bildungschancen. 

(Abg. Wehner: Richtig!) 

Es gilt, ihn als gleichberechtigtes Glied in das Ge-
samtgefüge der Wirtschaft einzuordnen. Kern der 
Betriebsstruktur muß der entwicklungsfähige Voll-
erwerbsbetrieb sein, und zwar unabhängig davon, in 
welcher Rechtsform er sich organisiert. Daneben 
spielen Zu- und Nebenerwerbsbetriebe, insbeson-
dere im Hinblick auf den Strukturwandel, eine be-
deutsame Rolle. 

Zweitens. Die im ganzen erfreuliche Entwicklung 
der Agrar- und Einkommenslage im Berichtsjahr 
1968/69 darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß uns 
noch schwerwiegende agrarpolitische Prüfungen be-
vorstehen. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Beseiti-
gung der Agrarüberschüsse in der EWG, die eine 
schwere Hypothek für die Agrarpolitik darstellen. 

Drittens. Die Brüsseler Erfahrungen haben ein-
deutig erwiesen, daß Agrarpolitik als sektoral orien-
tierte Politik im EWG-Bereich zum Scheitern verur

-

teilt ist. Die bisherige Beschränkung der Integration 
auf den Agrarbereich und das Fehlen aller Voraus-
setzungen dafür, die europäische Agrarpolitik in 
eine gemeinsame europäische Konjunktur-, Wirt-
schafts- und Währungspolitik einzubetten, hat die 
Gemeinschaft im vergangenen Jahr in eine ernste 
Krise gebracht. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Es gibt schon wieder manche Schatten, die auf uns 
zukommen. Das Ungleichgewicht in der Wirtschafts-
entwicklung der Mitgliedsstaaten erzwang die be-
kannten Paritätsänderungen in Frankreich und 
Deutschland mit ihren gefährlichen Konsequenzen 
für die gemeinsame Agrarpolitik. 

(Abg. Wehner: Sehr richtig!) 

Die politischen Impulse der Haager Gipfelkonfe-
renz müssen beschleunigt in die europäische Praxis 
umgesetzt werden. Die Bundesregierung hat gerade 
in diesen Tagen einen Stufenplan für die Verwirk-
lichung der Wirtschafts- und Währungsunion vor-
gelegt. Eine in die wachstumsorientierte Wirtschaft 
integrierte Agrarpolitik ist die einzig solide und 
politisch praktikable Lösung der europäischen Agrar-
marktpolitik. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Viertens. Ich bin fest davon überzeugt, daß der 
Agrarbereich im Zuge einer solchen Politik von 
seiner jetzigen Schuldnerrolle in eine Gläubigerrolle 
hineinwachsen kann. Die Landwirtschaft verfügt 
-- insbesondere in Frankreich und Italien — noch 
über ein beachtliches Reservoir an Arbeitskräften, 
dem nach allen Prognosen knappsten Produktions-
faktor der siebziger Jahre. Die Mobilisierung dieser 
Reserven wird weitgehend über das Wirtschafts-
wachstum mit entscheiden. Investitionen zur För-
derung des landwirtschaftlichen Anpassungspro-
zesses kommen mithin dem Wachstum der Gesamt-
wirtschaft in zunehmendem Maße zugute und finden 
hierin ihre gesamtwirtschaftliche Berechtigung. 

Fünftens. Die Bundesregierung ist fest entschlos-
sen, die Chancen, die sich im Rahmen der Gesetze 
über 'die Gemeinschaftsaufgaben bieten, durch eine 
zwischen Bund und Ländern abgestimmte regionale 
Wirtschaftspolitik, Agrarstrukturpolitik und Bil-
dungspolitik für die ländlichen Räume in vollem 
Umfang 211 nutzen. Bei ihren Bemühungen um die 
Förderung der Anpassung des Agrarbereichs an die 
allgemeine volkswirtschaftliche Entwicklung steht 
die Bundesregierung allerdings unter den restrik-
tiven Bedingungen einer antizyklischen Finanz-
politik. Der diesjährige Agraretat hat jedoch ge-
zeigt, 'daß die Bundesregierung gewillt ist, ihren 
Finanzierungsspielraum im Agrarbereich bis zur 
Grenze des Vertretbaren auszuschöpfen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sechstens. Lassen Sie mich zum Abschluß eine für 
mich sehr erfreuliche Feststellung treffen. Nach lan-
gen Jahren einer eher gegenteiligen Haltung be-
ginnt heute die Öffentlichkeit, viel Verständnis für 
die Probleme der Landwirtschaft aufzubringen. Es 
scheint sich eine echte Partnerschaft zwischen Stadt 
und Land anzubahnen. Dies ist nicht zuletzt auf eine 
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sehr objektive Berichterstattung von Presse, Rund-
funk und Fernsehen zurückzuführen, für die ich an 
dieser Stelle ausdrücklich danken möchte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
sind zuversichtlich und davon überzeugt, daß un-
seren Anstrengungen der Erfolg nicht versagt bleibt 
und ,daß es uns gelingen wird, den auf dem Lande 
lebenden Menschen — dem Auftrag des Grundge-
setzes - entsprechend — gleichwertige Entwicklungs-
chancen zu bieten wie der städtischen Bevölkerung. 
Nur so können wir den Menschen auf dem Lande 
die Stellung sichern, die 'ihrer lebenswichtigen Auf-
gabe in Wirtschaft und Gesellschaft zukommt. Nur 
so brauchen sich die Menschen auf dem Lande nicht 
vor der Zukunft zu fürchten. 

Lassen Sie mich zum Schluß danken. Ich möchte 
mich bei der  Bevölkerung auf dem Lande für ihre 
schwere Arbeit bedanken. Ich möchte meinen Mit-
arbeitern danken. Ich möchte bei dieser Gelegenheit 
nicht versäumen, meinem Amtsvorgänger für die 
mühevolle Arbeit zu danken, die er geleistet hat. 

(Beifall.) 

Ich glaube, daß es auf diesem Sektor notwendiger 
denn je ist, gemeinsam zusammenzustehen und zu 
helfen, damit die Menschen auf dem Lande auf die 
Zukunft hoffen können. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Haus hat den 
Bericht der Bundesregierung entgegengenommen. 
Die Aussprache findet am 11. März statt. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Fünf-
ten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über eine Altershilfe für Land-
wirte 

— Drucksache VI/249 —

Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Berberich. 

Berberich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe die 
Ehre, namens der CDU/CSU-Fraktion den Entwurf 
eines Fünften Gesetzes zur Änderung und Ergänzung 
des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte zu 
begründen. Der vergangene Bundestag hat kurz 
vor Schluß seiner Legislaturperiode ein Viertes 
Änderungsgesetz zur Altershilfe für Landwirte be-
schlossen, und im Zuge dieser Schlußphase des ver-
gangenen Bundestages war es nicht möglich, all die 
Fragen auszudiskutieren, vor allen Dingen finanziell 
zu diskutieren, die im Zusammenhang mit der 
Altershilfe und Landabgaberente notwendig ge-
wesen wären. Wir waren uns damals innerhalb der 
Koalition und darüber hinaus unter den gesamten 
bäuerlichen Abgeordneten darüber einig, daß zu Be-
ginn dieser neuen Legislaturperiode das Gesetz er-
neut verändert werden muß. Insbesondere sollten 
die Erfahrungen, die in der Zwischenzeit mit der 
Landabgaberente gewonnen worden sind, ausgewer

-

tet werden. Außerdem wollte man eine Erhöhung 
des Altersgeldes für die Landwirtschaft durchführen. 

Wenn ich in dem Zusammenhang unseren Gesetz-
entwurf mit einer Erhöhung des Altersgeldes von 
175 auf 240 DM pro Monat herausstelle, dann ins-
besondere deshalb, weil in Veröffentlichungen von 
verschiedenen Pressediensten — sicherlich nicht ge-
rade von der CDU-Fraktion inspiriert — darauf hin-
gewiesen wurde, daß eine Verbesserung der Alters-
hilfe vorerst nicht dringlich sei, sondern daß man 
sich anderen sozialpolitischen Maßnahmen zuwen-
den wolle, Maßnahmen, die von uns als CDU-Frak-
tion sicherlich nicht abgelehnt werden. 

(Abg. Dr. Ritz: Wir haben schon einen 
Antrag eingebracht!) 

— Ich danke für diesen Zuruf. Wir haben bereits 
einen dieser Entwürfe, nämlich den für die Nach-
versicherung in der Rentenversicherung, eingebracht. 
— Wir halten es aber für notwendig, daß wir nicht 
einseitig für den oder jenen etwas tun, sondern daß 
wir die Sozialpolitik in der Landwirtschaft als ein 
Ganzes sehen. Dazu ist es notwendig, daß man auch 
die Altershilfe für die Landwirte verbessert. 

Wir bekommen fast täglich Berichte auf den Tisch, 
wir sehen Meldungen der Presse- und Nachrichten-
dienste, aus denen hervorgeht, daß der Struktur-
wandel in der Landwirtschaft fortgesetzt werden 
muß. Meine Damen und Herren, wir wissen alle, 
daß sich dieser Strukturwandel in der Landwirtschaft 
fortsetzt; und zwar nicht wegen der vielen Pläne, 
sondern trotz der vielen Pläne für die Landwirt-
schaft. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn man aber diese Entwicklung sieht, dann muß 
man auch für den alternden Landwirt und für den-
jenigen, von dem man erwartet, daß er seinen 
Betrieb aufgibt, etwas mehr tun, als es bisher der 
Fall ist. Denn die Konzeption des Altershilfe-
gesetzes, bei der ursprünglich ein Bargeldzuschuß 
zum Unterhalt aus dem landwirtschaftlichen Betrieb 
gegeben werden sollte, tritt ja mehr und mehr in 
den Hintergrund. An ihre Stelle tritt die Altershilfe 
als ein Hauptteil der Altersversorgung für den aus-
geschiedenen Landwirt. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Deshalb müssen wir die Altershilfe für Landwirte 
weiterentwickeln. 

In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
daß im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 
entsprechende Mittel nicht bereitgestellt seien oder 
bereitgestellt werden könnten. Es ist natürlich sehr 
einfach, solche Pressenotizen zu lancieren, wie ich 
sie hier vor mir liegen habe. Man operiert darin mit 
Zahlen, was dieser Antrag der CDU koste, die in 
keiner Weise den Tatsachen entsprechen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Man addiert zusammen, was Landabgaberente 
und Altershilfe für 'die Landwirtschaft im Jahre 1974 
ausmachen, und kommt zu dem Ergebnis, daß über 
1300 Millionen DM an Zuschüssen erforderlich seien. 
Daß solche Meldungen die Öffentlichkeit kopfscheu 
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machen, ist ganz klar. Diese Zahl könnte richtig 
sein, wenn man Altershilfe und Landabgaberente 
als Gesamtaufwendung zusammenrechnet und wenn 
man die Altershilfe für Landwirte auf 300 DM her-
aufsetzte und dementsprechend die Landabgabe-
rente auf mindestens 400 bis  450 DM erhöhte. So-
lange man aber in dem Rahmen bleibt, den wir vor-
geschlagen haben, sind solche Zahlen illusionäres 
Spielwerk, mit ,dem man die öffentliche Meinung 
vergiften und gegen unsere Absichten einnehmen 
will. Das möchte ich mit aller Deutlichkeit hier fest-
stellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir haben über die Altershilfe hinaus in diesem 
Gesetzentwurf auch die Verbesserung der Land-
abgaberente vorgeschlagen, allerdings mit 10 DM 
weniger, als in den Ankündigungen der Koalitions-
fraktionen gefordert wird. Meine Damen und Her-
ren, Sie werden sicherlich von uns keinen erbitter-
ten Widerstand finden, wenn Sie in den Beratungen 
auf die 350 DM gehen wollen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Nur das Zahlenspiel, das in der Öffentlichkeit vor-
handen ist, bedarf gründlicher Revision. 

Wir haben uns bei ,der Verabschiedung dieses 
Gesetzes im letzten Bundestag ,darüber unterhalten, 
welche Mittel für die Landabgaberente notwendig 
sind. Dabei wurden Bedenken laut, ob die 12 Mil-
lionen DM, die damals eingestellt worden sind, 
überhaupt reichen. 

(Abg. Dr. Ritz: So war es!) 

Meine Damen und Herren, wir haben noch nicht 
eine einzige Million von diesen 12 Millionen DM 
gebraucht. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Jetzt sehen wir im Haushalt einen Ansatz von 28 
Millionen DM für Landabgaberente. Wahrscheinlich 
ist das auch eine Zahl, mit der man gewisse Reser-
ven im Bundeshaushalt schafft, um sie für andere 
Zwecke verwenden zu können, wie das auch im 
vergangenen Jahr der Fall war. 

Wenn wir in unserem Antrag fordern, die Grenze 
für die Landabgaberente auf die fünffache Mindest-
betriebsfläche nach dem GAL zu erhöhen, dann des-
halb, weil wir infolge der Entwicklung zum größeren 
Betrieb und der Vorstellungen, die im Zusammen-
hang mit dem Mansholt-Plan und ähnlichen Dingen 
entwickelt werden, heute nicht mehr davon aus-
gehen können, daß Betriebe von 6, 8 oder 10 ha 
noch existenzfähig sind; wir müssen immerhin mit 
20 bis 25 ha rechnen. In der öffentlichen Vorstellung 
geht man allgemein von diesen Größenklassen aus. 
Wenn man das weithin für real hält, muß man mit 
der Grenze für die Landabgaberente auf das Fünf-
fache der Mindestbetriebsfläche nach dem GAL hin-
aufgehen, damit man den Anschluß an die Wirklich-
keit halten kann. 

Im vergangenen Jahr waren für die Altershilfe 
der Landwirtschaft 665 Millionen DM im Haushalts-
plan eingestellt. Es ist vielleicht für das Hohe Haus 
interessant zu erfahren, daß insgesamt 635,4 Mil-
lionen DM von diesen bereitgestellten Mitteln ab

-

gerufen wurden und damit der Anschluß an das 
Jahr 1970 erreicht wurde. 

Warum bringe ich diese Zahlen? Nicht etwa, um 
darzulegen, daß die Bundesregierung nicht genug 
für die Altershilfe getan hätte, sondern um darzutun, 
daß die Berechnungen, die im gegenwärtigen Mo-
ment über die Auswirkungen auf der Kostenseite 
angestellt werden, vermutlich genauso überhöht 
sind, wie die bisherigen Ansätze in diesem Bereich 
es waren. Es wird kritisiert, daß 'in unserem Antrag 
ein Zuschußbedarf von 180 Millionen DM eingesetzt 
wird, und eis wird darauf hingewiesen, daß erheblich 
mehr notwendig sei. Es mag durchaus sein, daß hier 
ein höherer Betrag notwendig ist. 

Es kommt aber immer darauf an, welchen Inkraft-
setzungszeitpunkt wir für dieses Gesetz nehmen. 
Wir haben in unserem Entwurf geschrieben: „Das 
Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft." Wir haben damit dokumentiert, daß wir uns 
nicht auf einen bestimmten Termin für das Inkraft-
treten festgelegt haben, sondern durchaus bereit 
sind, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu 
bleiben. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens soll so 
gewählt werden, daß im Rahmen unseres Haushalts-
planes Mittel für diesen sozialen Sektor sinnvoll 
bereitgestellt werden können. 

Wir haben, um innerhalb der heute vorhandenen 
Finanzierungsmöglichkeiten zu bleiben, gleichzeitig 
vorgeschlagen, von der Erhöhung des Altersgeldes 
ab auch den Beitrag von 27 auf 33 Mark zu erhöhen. 
Damit dokumentieren wir, daß wir als Landwirte 
und als CDU-Fraktion nicht daran interessiert sind, 
daß der Staat allein die soziale Sicherheit für die 
Landwirtschaft tragen soll, sondern auch der Land-
wirtschaft durchaus zumuten wollen und müssen, für 
diese soziale Sicherung eigene Beiträge aufzubrin-
gen. Daß diese Beiträge nicht im selben Rahmen 
liegen können wie in anderen Versicherungszwei-
gen, liegt einfach daran, daß auch die Einkommens-
entwicklung in der Landwirtschaft sich nicht der Ein-
kommensentwicklung in der übrigen Wirtschaft an-
geschlossen hat. Im Zeichen sinkender Agrarpreise 
ist es wenig sinnvoll, auf sozialem Gebiet nach 
Sicherung der Landwirtschaft zu rufen, diese Siche-
rung aber davon abhängig zu machen, ob der Land-
wirt bereit und in der Lage ist, entsprechend hohe 
Beiträge zu leisten. 

Wir glauben, daß unsere Vorlage in den Aus-
schußberatungen so gestaltet werden kann, daß sie 
wirklich einen Fortschritt in der Sozialpolitik der 
Landwirtschaft bringt. Wir werden in der Debatte 
auf die sozialen Vorstellungen, die Herr Minister 
Ertl soeben bei der Einbringung des Grünen Berichts 
dargelegt hat — im Grundsatz begrüßen wir diese 
Vorstellungen —, eingehen, zu einzelnen Problemen 
eingehend Stellung nehmen und Unsere Ansicht zu 
diesen Fragen vortragen. Wir werden hier im Bun-
destag allerdings nicht nur Absichtserklärungen 
darüber, was wir gern möchten, abgeben, sondern 
wir werden Sie mit konkreten Gesetzentwürfen von 
unserer Seite konfrontieren, damit Sie in der Lage 
sind, Ihre Absichtserklärungen durch gesetzgeberi-
sche Maßnahmen in die Tat umzusetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Berberich 
Dem Überweisungsvorschlag des Ältestenrates 

stimmt die CDU/CSU-Fraktion zu. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident. Dr. Jaeger: Ich rufe Punkt 
XXVII der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Fraktionen der 
SPD, FDP betr. landwirtschaftliche Sozial-
politik 

— Drucksache VI/390 —

Zur Begründung erteile ich dem Abgeordneten 
Schonhofen das Wort. 

Schonhofen (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es ist meine Auf-
gabe, den Antrag der Koalitionsfraktionen auf 
Drucksache VI/390 zur Agrarsozialpolitik zu begrün-
den. Lassen Sie mich zunächst zwei allgemeine Fest-
stellungen treffen. 

Erstens. Mit diesem Antrag sollen die Weichen 
für die künftige Politik auf diesem für uns so wich-
tigen Gebiet gestellt werden. Es geht in diesem 
Antrag selbstverständlich nicht um ein allgemeines, 
den gesamten Bereich der Agrarsozialpolitik umfas-
sendes Programm, sondern um Schwerpunkte, die 
die aktuelle Lage der bäuerlichen Bevölkerung be-
rücksichtigen. 

Zweitens soll mit diesem Antrag die  gefährlich 
offene Flanke der Agrarpolitik möglichst rasch ge-
schlossen werden. Ich meine jene Flanke, die sich 
daraus ergibt, daß die Auswirkungen des Struktur-
wandels nicht in ausreichendem Maße sozial ab-
gesichert sind. Meine Damen und Herren, es gibt 
wohl keinen Zweifel darüber, daß diese Flanke in 
langen Jahren in gefährlicher Weise offen geblieben 
ist 

(Zuruf des Abg. Dr. Ritz) 

und daß es nur zögernd gelungen ist, sie zu schlie-
ßen. Die Folgen, die dadurch — vor allem für die 
Grenzbetriebe — aufgetreten sind, zeigen sich heute 
in einer oftmals aussichtslosen, bedrückenden wirt-
schaftlichen Lage. Hinzu kommt, daß diese Betriebe 
oft keine Alternativen haben, so daß sie sich, nach-
dem ihre Substanz weitgehend verzehrt ist, zu Küm-
merexistenzen entwickelt haben. Eine Politik, die 
mehr auf das Konservieren bestehender Strukturen 
ausgerichtet ist, 

(Abg. Dr. Ritz: Das ist doch allerhand! Sie 
haben wohl nicht den Grünen Bericht 

studiert!) 

fördert nicht die Neigung, den Betrieb aufzugeben, 
selbst wenn die wirtschaftliche Lage aussichtslos ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Er versteht ja 
nichts davon! — Abg. Struve: Waren Sie 
eben nicht da, als der Minister sprach?) 

Die Politik der Vergangenheit hat oft den Ein-
druck vermittelt, daß man noch Hoffnung haben 
könne. Ich will in diesem Zusammenhang nicht auf 
die lange Skala der sozialdemokratischen Anregun-
gen, Vorstellungen und Forderungen hinweisen, 

weil das einen umfangreichen Rückblick bis zu dem 
Sozialplan der  SPD  von 1952 erfordern würde. Ich 
will mich auch nicht bei den harten und jahrelangen 
Auseinandersetzungen insbesondere um die Agrar-
sozialpolitik, die in diesem Hause geführt worden 
sind, aufhalten. Diese Auseinandersetzungen haben 
nur langsam zu einem Erfolg geführt. 

Wer die Geschichte der sozialen Agrarpolitik der 
50er und 60er Jahre nachliest, wird feststellen — 
ich meine, das  ist unumstritten —, daß sie eine 
Dokumentation 'des Umdenkens, aber auch des hart-
näckigen Festhaltens an oftmals sachlich nicht 
gerechtfertigten Positionen ,ist. Es wäre in diesem 
Zusammenhang sicher sehr reizvoll, den Meinungs-
umschwung, der sich allgemein vollzogen hat, noch 
einmal nachzuzeichnen, den Bogen zu schlagen bei-
spielsweise von den Ausführungen des früheren 
Kollegen Wehking in der 2. Wahlperiode in der 
Debatte ,um das Gesetz über die landwirtschaftliche 
Alterssicherung .am 2. Juli 1957 bis heute. Damals 
hatte ,die sozialdemokratische Fraktion einen Bun-
deszuschuß für diese landwirtschaftliche Alters-
sicherung beantragt. Er wurde aber von dem ehe-
maligen Kollegen Wehking abgelehnt mit dem Hin-
weis auf die Eigenart des Bauerntums. Der Kollege 
Wehking mußte sich damals von dem Kollegen Dr. 
Martin Schmidt fragen lassen, ob alle übrigen 
Hilfen für die Landwirtschaft ebenfalls als soge-
nannte Almosen aufgefaßt werden müßten. Es wäre 
sicher sehr reizvoll, den Bogen zu schlagen von 
dieser Meinungsäußerung bis zum heutigen Tage, 
wo wir sehr oft temperamentvolle Ausführungen 
über die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der 
Agrarsozialpolitik von der 'heutigen Opposition 
hören. 

(Abg. Dr. Ritz: Nicht nur von der Oppo

-

sition, sondern damals auch von der Re

-

gierung!) 

Wie gesagt, meine Damen und Herren, es wäre 
sicher sehr reizvoll, diesen Meinungsumschwung 
nachzuzeichnen. Aber es mag die Feststellung ge-
nügen, daß es in diesem Hohen Haus lange Zeit 
umstritten war, ob und, wenn ja, in welchem Umfang 
landwirtschaftliche Sozialpolitik in der Agrarpolitik 
überhaupt eine Rolle spielen dürfe. 

(Abg. Stücklen: Wer hat denn das Alters

-

geld eingeführt?) 

Heute stellen wir mit Genugtuung fest — das mag 
genügen — — 

(Abg. Dr. Ritz: Wir haben hier Gesetzes

-

vorlagen und reden über Anträge, und Sie 
ergehen sich in Vergangenheitbewältigung!) 

— Das gehört schon dazu, Herr Kollege, 

(Abg. Rösing: Sie begründen einen Antrag! 
Bleiben Sie sachlich!) 

wenn man die Bedeutung des Antrags der Koali-
tionsfraktionen übersehen will. Wir freuen uns 
jedenfalls darüber, daß heute die Einsicht gewachsen 
ist, daß Agrarsozialpolitik notwendig ist, und daß 
es heute nicht mehr verpönt ist, im Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Position der bäuerlichen 
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Schonhofen 
Bevölkerung von der Notwendigkeit einer entspre-
chenden Sozialpolitik zu reden. 

Bei unserem Antrag geht es uns erstens darum, 
die Prioritäten zu verdeutlichen, die Bestandteil der 
aktuellen Gesetzgebung der kommenden Monate 
sein müssen. Es geht uns zweitens darum, die bäuer-
liche Bevölkerung mehr als bisher in die Politik der 
sozialen Sicherheit einzubeziehen. Wir gehen von 
der Überzeugung aus, daß die nationale Struktur-
politik auf die Dauer nur erfolgreich sein kann, wenn 
die sozialpolitische Komponente verstärkt wird. Da-
zu, meinen wir, reicht die Altershilfe allein nicht aus; 
dies ist keineswegs zu bestreiten. Der Beitrag, den 
die Altershilfe zur sozialen Sicherheit in der bäuer-
lichen Bevölkerung leistet, ist durchaus beachtlich. 

Aber das Bedürfnis nach mehr sozialer Sicherheit 
verlangt auch die gesetzliche Regelung des Kranken-
versicherungsschutzes, den wir in der Ziffer 1 unse-
res Antrags gefordert haben. Wir begrüßen es dank-
bar, daß zu dieser Zeit Diskussionsbeiträge nicht nur 
hier im Hause, sondern auch von den Berufsverbän-
den zu diesem Thema geleistet werden. Wir haben 
mit Interesse Kenntnis genommen von dem sozial-
politischen Arbeitsprogramm des Bauernverbandes 
Schleswig-Holstein, der u. a. eine Krankenpflichtver-
sicherung fordert und dazu sagt, daß diese Kranken-
pflichtversicherung für die selbständigen Landwirte, 
die Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Kin-
der eingerichtet werden müsse, daß die Altersgeld-
empfänger, soweit sie nicht als Rentner bereits 
pflichtversichert sind, mit einbezogen werden sollten 
und daß man davon ausgehe, daß die Beiträge für 
die Altersgeldempfänger vom Bund übernommen 
würden. Genau das entspricht auch unserer Konzep-
tion, wobei wir uns im klaren darüber sind, daß 
darüber im einzelnen noch zu debattieren sein wird. 

Wir sind auch dankbar dafür, daß die zuständigen 
Ministerien bereits Vorarbeiten leisten. Wir hoffen 
nur, daß diese vorbereitenden Arbeiten bald abge-
schlossen werden können, so daß der Gesetzentwurf 
uns dann zur Beratung vorliegt. 

Weiter geht es uns bei diesem Antrag darum, 
Sozialpolitik und Strukturpolitik miteinander zu 
kombinieren. Der Anpassungprozeß muß sozialpoli-
tisch erleichtert werden, und die Sozialpolitik muß 
finanzielle Hilfen anbieten, damit Alternativen zur 
Begründung neuer Existenzen vorhanden sind. 
Schließlich muß die landwirtschaftliche Sozialpolitik 
selbst solche Alternativen bieten. Es geht also dar-
um, den Durchbruch zu einer echten Agrarsozial-
politik zu erweitern, jenen Durchbruch, der in den 
vergangenen zwei Jahren erreicht werden konnte, 
und zwar einerseits auf Grund der Vorstellungen 
des Bundeswirtschaftsministers, des sogenannten 
Schiller-Papiers — hier will ich nur zwei Stichworte 
nennen: Nachversicherung für die Ausscheidenden 
und jährlich etwa 20 000 neue Arbeitsplätze in 
landwirtschaftlichen Problemgebieten —, und ande-
rerseits durch die sozialdemokratische Initiative 
zum ersten Agrarstrukturgesetz. Hier will ich auch 
nur das Stichwort Landabgabenrente nennen. 

Meine Damen und Herren, wir meinen, daß diese 
politische Zielsetzung sozialpolitische Maßnahmen 
notwendig macht, deren Struktureffekt sichtbar und 

gewollt ist und die den Anpassungsprozeß, der sich 
über lange Jahre hinweg vollzogen hat, möglichst 
beschleunigt, ihn auf jeden Fall aber sozial ab-
sichert. Deswegen fordern wir von der Bundes-
regierung die Vorlage eines Gesetzentwurfs, mit 
dem die rechtlichen und finanziellen Voraussetzun-
gen für die Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung geschaffen werden, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der liegt schon 
vor!) 

eine Hilfe für jüngere Landwirte, die ihre Betriebe 
aufgeben wollen oder müssen. Wir gehen davon 
aus, daß als eine zeitliche Übergangsmaßnahme, 
harmonisiert mit der Landabgabenrente, die Bun-
deszuschüsse gestaffelt und die Vergabebedingun-
gen den Bedingungen der Landabgaberente ange-
paßt werden. Das ist Ziffer 2 unseres Antrags. 

Noch eine kurze Bemerkung zur Ziffer 3. Hier geht 
es uns um eine nachhaltige Verbesserung der Land-
abgaberente. Wir gehen davon aus, daß eine Ver-
doppelung notwendig ist und die Landabgaberente 
auf 350 bzw. 230 DM erhöht werden muß. Wir sind 
darüber hinaus zu der Überzeugung gelangt, daß 
uns die Erfahrung des letzten halben Jahres be-
wiesen hat, daß die Bedingungen zu eng gefaßt 
sind und deshalb die Betriebsgröße ausgeweitet 
werden muß. 

In Ziffer 4 unseres Antrags schließlich geht es 
ebenfalls um eine zeitlich begrenzte Ü bergangsmaß-
nahme, um jüngeren Landwirten, die ausscheiden 
wollen oder müssen, alternative Möglichkeiten zu 
bieten, selbständige Existenzen außerhalb der Land-
wirtschaft zu begründen. Auch hier sollte eine Har-
monisierung vorgenommen werden. 

Wir erwarten von der Bundesregierung, daß die 
Vorarbeiten, soweit sie bereits laufen, zügig abge-
schlossen und die Gesetzentwürfe diesem Hohen 
Hause baldmöglichst vorgelegt werden, 

(Abg. Dr. Ritz: Wir haben schon einen!) 

wobei wir hoffen, daß die Verbesserung der Land-
abgaberente und die Verpachtungsprämie schon in 
aller Kürze beraten und verabschiedet werden 
können. 

Die Koalitionsfraktionen stimmen den Überwei-
sungsvorschlägen des Ältestenrates zu, und wir 
bitten dieses Hohe Haus, das ebenfalls zu tun. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird zu den beiden 
aufgerufenen Punkten der Tagesordnung das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der  Fall. 

Meine Damen und Herren, ich schlage Ihnen vor, 
die 'beiden Anträge an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung — federführend —, an den Aus-
schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
— mitberatend — und an den Haushaltsausschuß 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung zu überweisen. 
— Widerspruch erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ab 15 Uhr steht der 
Nachmittag den Ausschüssen zur Verfügung. Die 
gemeinsame Sitzung des Auswärtigen Ausschusses 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
und des Ausschusses für innerdeutsche Beziehungen 
findet nicht um 13, sondern um 15 Uhr statt. 

Ich unterbreche die Sitzung bis 14 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung von 10.25 bis 
bis 14.01 Uhr.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Die Sitzung ist 
wieder eröffnet. Wir kommen zur 

Fragestunde 

— Drucksachen VI/415, VI/442, VI/446 — 

Zunächst die Dringlichen Mündlichen Fragen aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers des In-
nern. Anwesend ist Herr Bundesminister Genscher. 
Ich rufe zuerst die Frage 1 des Herrn Abgeordneten 
Josten aus Drucksache VI/442 auf: 

Welche Sofortmaßnahmen zur Behebung der großen Hoch-
wasserschäden in der Bundesrepublik Deutschland will die Bun-
desregierung mit den betroffenen Ländern vereinbaren? 

Bitte schön, Herr Minister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Zur 
Unterstützung der örtlichen Kräfte der Kommunen 
und der Länder sind vom Bund Einheiten des Tech-
nischen Hilfswerks sowie Bundesgrenzschutz und 
Bundeswehr bei der Abwehr und Milderung der 
Hochwasserschäden im gesamten Katastrophenge-
biet eingesetzt. Schwerpunkte sind die Räume Do-
nau, Main, Rhein und Ruhr. Genügend Hilfskräfte 
einschließlich Reserven stehen bereit oder können 
schnell herangeführt werden. Die Länder sind über 
die Bereitstellungen unterrichtet und auf die Mög-
lichkeit hingewiesen worden, die zusätzlichen Bun-
deskräfte zur Bekämpfung der Gefahren einschließ-
lich der Aufräumungsarbeiten anzufordern. 

Das Technische Hilfswerk ist angewiesen worden, 
sich besonders mit der Verhütung oder Bekämpfung 
von Schäden durch auslaufendes Öl und mit der 
Sicherung der Ölbrenner sowie ihrem Wiedereinbau 
zu befassen. Bei Rückgang der Flut soll sich das 
THW auch an der Beseitigung von Verkehrshinder-
nissen und Versorgungsschwierigkeiten, bei der 
Wiederherstellung der Gas-, Wasser- und Elektrizi-
tätsnetze sowie bei Aufräumungsarbeiten beteiligen. 
Entsprechende Vorsorgmaßnahmen sind beim Tech-
nischen Hilfswerk getroffen. Mein Haus hat zu-
sätzliche Haushaltsmittel für den Einsatz des Tech-
nischen Hilfswerks zur Verfügung gestellt. Der Ein-
satz dauert noch an. 

Im übrigen darf ich zur Hochwasserlage bemerken: 
Nach den beim Bundesverkehrsministerium einge-
gangenen Meldungen der nachgeordneten Stellen ist 
kein weiterer Anstieg des Hochwassers mehr zu be-
fürchten. In vielen Katastrophengebieten, so insbe-
sondere am Ober- und Niederrhein, zeichnet sich be-
reits eine leicht fallende Tendenz des Wasserstandes 
ab. Da nach den Wetterprognosen für die nächsten 
Tage Abkühlung zu erwarten ist, wird sich diese 
Tendenz weiter verstärken. Ich hoffe daher, daß 
sehr bald mit der Behebung der Hochwasserschäden 
begonnen werden kann. 

Umfang und Einzelheiten der Hochwasserschäden 
und die Höhe der zur Wiederherstellung erforder

-

lichen Mittel sind noch nicht überschaubar. Für den 
Ausgleich von Katastrophenschäden sind in erster 
Linie Länder und Kommunen zuständig. Nach einem 
Beschluß des Deutschen Bundestages vom 16. De-
zember 1960, der hier entsprechend gilt, kommt 
analog der grundgesetzlichen Aufgabenverteilung 
zwischen Bund und Ländern die Beteiligung des Bun-
des an Hilfsmaßnahmen bei Naturkatastrophen sub-
sidiär dann in Frage, wenn dem einzelnen Land eine 
ausreichende Hilfeleistung nicht zugemutet werden 
kann oder im Einzelfall die Existenz der Betroffenen 
gefährdet ist. 

Zur Feststellung dieses Tatbestandes habe ich 
mich gestern an die Innenminister der hauptsächlich 
betroffenen Länder gewandt und um Mitteilung von 
Einzelheiten gebeten. Die Bundesregierung wird so-
dann unverzüglich konkret prüfen, welche Hilfe nö-
tig und unter Berücksichtigung der genannten 
Grundsätze möglich ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Josten. 

Josten . (CDU/CSU): Herr Minister, werden Sie 
bei den Verhandlungen mit den Ländern sicherstel-
len, daß zuerst den am schwersten betroffenen Ge-
bieten Hilfe zuteil wird? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ganz 
zweifellos. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Minister, wenn ich noch 
eine Frage bezüglich Ihrer Mitteilung über die Wet-
ternachrichten stellen darf: Ist der Bundesregierung 
bekannt, daß der Nachrichtendienst in den Hochwas-
sergebieten nicht immer zutreffend war und die 
Hochwasserfluten schneller, als von den Experten 
errechnet, kamen, wodurch natürlich auch die Schä-
den größer wurden? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Derartige 
Probleme sind niemals ganz auszuschließen, Herr 
Kollege. Aber wir bemühen uns, sie soweit wie 
möglich auszuschließen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön, noch 
eine Zusatzfrage. 

Bremm (CDU/CSU) : Herr Minister, Sie haben 
eben zum Schluß anklingen lassen, daß die Bundes-
regierung bereit ist, irgendwelche Maßnahmen zur 
Hilfe für die Geschädigten zu ergreifen. Ich frage 
Sie: Sind Sie bereit, im Kabinett vielleicht dafür 
einzutreten, daß den geschädigten Betrieben ein 
Pauschbetrag für nicht nachzuweisende Schäden — 
z. B. am Gemäuer oder an den Einrichtungen — zum 
Abzug bei der Steuer zugebilligt und Erleichterun-
gen in bezug auf Steuervorauszahlungen gewährt 
werden? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, welche Maßnahmen im Einzelfall und für be-
stimmte Regionen die wirksamsten sind, kann erst 
entschieden werden, wenn die von mir angeforder- 
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Bundesminister Genscher 
ten Berichte der Innenminister der hauptsächlich 
betroffenen Bundesländer vorliegen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Ich rufe die 
Dringliche Mündliche Frage Nr. 2 des Herrn Abge-
ordneten Baier aus Drucksache VI/446 auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, im Benehmen mit den betrof-
fenen Ländern, die in den letzten Tagen insbesondere im süd-
deutschen Raum entstandenen katastrophalen Hochwasserschäden, 
welche Millionenverluste an Privat- und Gemeindevermögen 
verursachten, durch finanzielle Hilfe tatkräftig und beschleunigt 
zu lindern? 

Bitte schön! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich habe 
zur Frage des Herrn Kollegen Josten 'schon ausge-
führt, daß ich das Erforderliche veranlaßt habe, um 
prüfen zu können, welche Leistungen im Rahmen des 
von diesem Hohen Hause festgelegten Grundsatzes 
der subsidiären Hilfe durch den Bund nötig und 
möglich sind. Ich darf Ihnen versichern, daß diese 
Prüfung in Zusammenarbeit mit den betroffenen 
Ländern beschleunigt durchgeführt wird mit dem 
Ziel, die Not tatkräftig zu lindern. Es gilt auch hier 
der Grundsatz: Wer schnell hilft, hilft doppelt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Baier. 

Baier (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, ange-
sichts der Größenordnung der Schäden, die man mit 
den anderen im letzten Jahrzehnt kaum vergleichen 
kann, möchte ich Sie fragen, ob nicht eben dadurch 
eine neue Situation entstanden ist, die den seiner-
zeitigen Beschluß dieses Hauses in diesem Punkte 
doch zu revidieren Anlaß gäbe? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, die Tatsache, daß ich von mir aus schon an die 
Innenminister herangetreten bin, um mir die not-
wendigen Unterlagen zu verschaffen, mag Ihnen 
zeigen, daß in meinem Hause ernsthaft geprüft 
wird, ob nicht schon der Tatbestand der notwendi-
gen subsidiären Hilfe gegeben ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Baier. 

Baier (CDU/CSU) : Darf ich Sie noch fragen, Herr 
Bundesminister, ob Sie meine Auffassung teilen, 
daß es zweckmäßig und geboten wäre, zur beschleu-
nigten Schadenserfassung und Hilfeleistung einen 
interministeriellen Ausschuß einzusetzen, da ein 
solcher doch die verschiedensten Bereiche umfaßt? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich habe 
keinen Zweifel, daß wir dazu kommen werden, wenn 
die Meldungen vorliegen und sich die Schäden in 
der Größenordnung herausstellen, wie ich sie leider 
befürchten muß. 

Vizepräsident Frau Funcke: Es gibt jetzt noch 
zwei weitere Dringliche Fragen zu den Hochwasser-
schäden. Herr Bundesminister, ich wäre Ihnen dank-
bar, wenn Sie damit eiverstanden wären, daß die 

 

dritte an Sie  gerichtete Dringlichkeitsfrage später 
kommt. 

Ich rufe dann die Dringliche Mündliche Frage Nr. 1 
dies Herrn Abgeordneten Dr. Schulze-Vorberg aus 
dem Geschäftsbereich des Bundesministers für Er-
nährung, Landwirtschaft und  Forsten 'aus Drucksache 
VI/446 auf: 

Welche Sofortmaßnahmen wird die Bundesregierung zugunsten 
der hochwassergeschädigten Gebiete, vor allem für die Land-
wirtschaft und hier wieder speziell für die Intensivbetriebe, 
durchführen? 

Bitte schön, Herr Minister Ertl! 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, in Ergänzung zu 
dem, was Herr Kollege Genscher gerade auf 'zwei 
Fragen geantwortet hat, darf rich Ihnen mitteilen, 
daß sich das Bundeskabinett in der heutigen Sit-
zung ,bereits mit  dem Problem befaßt hat und daß 
sich die Bundesregierung, sobald die Länderberichte 
vorliegen, unverzüglich mit Hilfsmaßnahmen befas-
sen wird. 

Das ist der Beschluß der  heutigen Kabinettsitzung, 
denn wir alle ,stehen, ohne bereits jetzt das Ausmaß 
der Schäden im .einzelnen beurteilen zu können, un-
ter dem unmittelbaren Eindruck der Überschwem-
mungen, von denen die Bevölkerung weiter Regio-
nen des Bundesgebietes in den letzten Tagen be-
troffen wurde. 

Besonders zu bedauern ist es, daß durch diese Er-
eignisse Menschen ums Leben gekommen sind. Aber 
auch die wirtschaftlichen Schäden, die  vor allem in 
weiten Teilen der Landwirtschaft und im Gartenbau 
bestimmter Gebiete eingetreten sind, stellen .die Be-
troffenen vor schwierige ,Probleme. 

Die Bundesregierung ist — und darauf hat der 
Kollege Genscher schon hingewiesen — bemüht, 
möglichst schnell die  Schäden zu erfassen und dann 
,gegebenenfalls die Hilfsmaßnahmen einzuleiten, wo

- bei sicherlich davon auszugehen ist,  daß vordring-
lich geprüft werden muß, wo es  sich um Fälle der 
Existenzgefährdung handelt. 

Ich selbst habe für meinen Bereich durch Fern-
schreiben bereits die Berichte angefordert. Ich hoffe, 
daß wir dann auf Grund der vorliegenden Berichte 
unverzüglich .gemeinsam rim Parlament entspre-
chende Hilfsmaßnahmen beschließen können. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Schulze-Vorberg. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, wenn ich Sie richtig verstehe, teilen Sie 
mit Herrn Bundesminister Genscher und offenbar 
auch mit den Fragestellern die Auffassung, daß hier 
eine Katastrophe vorliegt, wie sie zumindest seit 
einem Jahrzehnt glücklicherweise nicht mehr zu ver-
zeichnen war. Teilen Sire meine Meinung, daß der 
Beschluß des Bundestages von damals tatsächlich 
insoweit überprüft werden muß und daß die Bundes-
regierung vielleicht von sich aus ein Angebot für 
einen ersten Katastrophenfonds an  idle  Länder 
macht? 
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Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Schulze-Vorberg, 
ich bin im Augenblick nicht in der  Lage, über dien 
heutigen Beschluß des Bundeskabinetts hinauszu-
gehen, denn zunächst muß ich das Ausmaß der 
Schäden und .den Umfang der  nötigen Hilfsmaß-
nahmen kennen. Dann wird es sicherlich notwendig 
sein, gemeinsam mit  den Ländern eine Lösung zu 
finden, gegebenenfalls auch gemeinsam mit diesem 
Hohen Haus. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. des Herrn Abgeordneten Dr. Schulze-Vor-
berg. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, da  das Ausmaß der Schäden zweifellos 
sehr groß ist — und das kann man unabhängig von 
den Berichten, ,die Sie erwarten, schon sagen — , 

sehen Sie nicht eine Möglichkeit, eine Sofortmaß-
nahme Ihres Hauses vor allen Dingen zugunsten 
der Betriebe mit Sonderkulturen zu erwägen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Schulze-Vorberg, 
ich bin gerne bereit, eine Sofortmaßnahme zu ergrei-
fen, glaube aber, bei der Unterschiedlichkeit der 
Schäden wird eine globale Sofortmaßnahme keine 
Wirkung haben. Ich muß möglicherweise die Schä-
den individuell beseitigen helfen bzw. die Hilfsmaß-
nahmen sehr individuell gestalten, und daher fürchte 
ich, daß ich kaum in der Lage bin, sozusagen global 
etwas zu machen. Das kann ich erst an Hand der vor-
liegenden Berichte beurteilen. Ich sehe mich zur Zeit 
außerstande, mir ein klares Bild darüber zu machen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Minister, wären Sie 
angesichts der großen Hochwasserschäden bereit, im 
Kabinett dafür einzutreten, daß die Schadensfeststel-
lung nicht so kompliziert erfolgt, daß viele Bürger 
von einer Antragstellung zurückschrecken? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Josten, ich bin 
gerne dazu bereit, ich glaube aber, daß das eine 
Frage ist, die in den Landtag gehört, weil die Län-
derregierungen einschließlich der kommunalen Be-
hörden für die Schadensermittlung zuständig sind. 
Ich sehe mich außerstande, bei der mir eigenen föde-
rativen Grundeinstellung Anweisungen zu geben. 
Ich möchte nicht in den Geruch kommen, ein Zentra-
list zu sein, so leid es mir für die Betroffenen tut, 
das möchte ich auch hinzufügen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Rutschke. 

Dr.  Rutschke (FDP) : Herr Minister, sind Sie der 
Meinung, daß die Bundesregierung in der Lage ist, 
sich über gültige Feststellungen des Bundestages 

hinwegzusetzen, ohne vorher die nötigen Grund-
lagen dafür zu haben. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Nein, Herr Dr. Rutschke. Ich 
habe bereits in meiner Antwort darauf hingewiesen, 
daß es notwendig sein wird, gemeinsam mit dem 
Hohen Haus zu einer neuen Klärung des Beschlus-
ses zu kommen. Ich würde meinen Auftrag über-
schreiten, wenn ich mich, ohne das Hohe Haus zu 
fragen, über seine Beschlüsse hinwegsetzte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
werden Sie in die Regulierung dieser Schäden auch 
erhebliche Schäden an Teichwirtschaft und in der 
Forstwirtschaft einbeziehen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich werde sicherlich dafür sor-
gen, soweit es in meinen Kräften steht, soweit ich 
die Möglichkeiten und die Mittel habe, alle Schäden 
gleichmäßig zu behandeln. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. — Herr Josten, Sie haben schon eine 
gehabt. — Vielen Dank, Herr Minister Ertl. 

Ich rufe die dringliche Frage des Abgeordneten 
Josten aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters für Verkehr aus Drucksache VI/442 auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, mit den Ländern am Rhein und 
mit der Internationalen Rheinschiffahrts-Zentralkommission zu 
vereinbaren, daß zur Verhinderung von noch größeren Schäden 
das Fahrverbot für die Rheinschiffahrt aufrechterhalten wird, bis 
der Pegelstand wieder auf 7 m zurückgegangen ist? 

Zur Beantwortung ist Herr Staatssekretär Börner 
anwesend. 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, einer Vereinbarung 
zwischen den Ländern am Rhein, der Zentralkom-
mission für die Rheinschiffahrt und der Bundes-
regierung bedarf es nicht. Die Wasser- und Schif-
fahrtsverwaltung hat ohne weiteres die Möglichkeit, 
durch schiffahrtspolizeiliche Anordnungen ein allge-
meines Fahrverbot zu erlassen, wenn dies notwen-
dig ist. Die Wasser- und Schiffahrsdirektionen wer-
den angewiesen, die Rheinstrecke zu überprüfen und 
erforderlichenfalls ein solches Fahrverbot auszu-
sprechen. 

Wenn die Hochwassermarke II überschritten ist, 
gilt ein allgemeines Schiffahrtsverbot. Diese Hoch-
wassermarke ist von den Rheinuferstaaten in der 
Rheinzentralkommission festgelegt. Die Marke 
schwankt je nach den örtlichen Stromverhältnissen 
und der Wassertiefe für die einzelnen Abschnitte 
des Rheins zwischen 5 m bei Bingen und 11,30 m in 
Duisburg-Ruhrort. 

Ich möchte noch hinzufügen, Herr Kollege, daß 
Herr Minister Leber heute morgen in einem In-
spektionsflug das Überflutungsgebiet besichtigt hat 
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Parlamentarischer Staatssekretär Börner 
und die Anordnung erlassen hat, daß unbeschadet 
der Bestimmungen des § 54 der Rheinschiffahrts-
polizeiverordnung die Höchstgeschwindigkeit der 
Talfahrer auf dem Rhein gegenüber dem Ufer nicht 
mehr als 20 km/h betragen darf, solange der Was-
serstand die Marke I noch überschreitet. Ich nehme 
an, daß damit Ihre Bedenken ausgeräumt sind. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie trotzdem fragen, ob Ihr Ministerium nicht bereit 
ist, mit allen für die Rheinschiffahrt zuständigen 
Stellen in Verbindung zu treten, damit die Höchst-
marken bei Hochwasser neu festgesetzt werden, 
weil die noch heute zum Teil geltenden Bestimmun-
gen von vor zirka 50 Jahren sind, als nur ab und zu 
ein Schleppzug den Rhein befuhr. 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Kollege, ich darf insoweit auf 
die Antwort der Bundesregierung in der Drucksache 
vom 5. Januar 1967 verweisen. Damals ist Ihnen und 
einigen anderen Kollegen des Hohen Hauses erläu-
tert worden, welche besonderen Gesichtspunkte die-
ser gesamte Komplex umfaßt. Die Sachlage hat sich 
seitdem nicht geändert. Sie können aber sicher sein, 
daß Beschädigungen der Ufer und der Grundstücke 
durch die getroffenen Anordnungen bzw. durch die 
Möglichkeit der Einführung des Schiffahrtsverbots 
vermieden werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren 
Zusatzfragen. Schönen Dank, Herr Staatssekretär. 

Wir kehren zurück zum Bereich des Bundesmi-
nisters des Innern. Ich rufe die Dringliche Frage des 
Herrn Abgeordneten Kiep aus Drucksache VI/442 
auf: 

Hält die Bundesregierung es angesichts der um sich greifenden 
Gewalttätigkeit ausländischer politischer Organisationen in der 
Bundesrepublik Deutschland, die nicht nur das Leben von Men-
schen gefährdet, sondern auch die Beziehungen der Bundes-
republik Deutschland zu anderen Staaten beeinträchtigen kann, 
für zweckmäßig, Angehörigen von ausländischen politischen 
Organisationen, deren Zielsetzung die Anwendung von Gewalt 
mitbeinhaltet, die öffentliche politische Betätigung zu unter-
sagen? 

Bitte, Herr Bundesminister! 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, eine politische Betätigung kann Ausländern 
untersagt werden, die Gewalttätigkeiten begehen 
oder andere zu ihrer Begehung aufhetzen. Der Er-
laß von Verboten politischer Betätigung wie auch 
.weitergehende ausländerrechtliche Maßnahmen, wie 
etwa Ausweisung oder Abschiebung, fallen in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Ausländerbehör-
den der Länder. Die Bundesregierung hält es in der 
Tat für erforderlich, daß von diesen gesetzlichen 
Möglichkeiten jedenfalls in gravierenden Fällen 
auch tatsächlich Gebrauch gemacht wird. Vorausset-
zung ist dabei, daß dem einzelnen Ausländer selbst 
rechtswidrige Handlungen nachgewiesen werden 
können. 

Die Bundesregierung ihrerseits hat eine Reihe 
von Maßnahmen getroffen oder eingeleitet, die ein 
weiteres Überhandnehmen von Gewalttätigkeiten 
durch Ausländer unterbinden sollen. Ich habe am 
Dienstag dieser Woche mit den Innenministern der 
Länder über einige organisatorische und rechtliche 
Möglichkeiten gesprochen. Insbesondere geht es uns 
darum, die Ausländer schärfer als bisher zur Ein-
haltung ihrer Meldepflichten anzuhalten und die im 
Gesetz gebotenen Maßnahmen auch wirklich anzu-
wenden, wenn diese Meldepflichten versäumt oder 
mißachtet werden. Nur dann wird es möglich sein, 
die Ausländerzentralkartei beim Bundesverwal-
tungsamt auf dem letzten Stand zu halten und bei 
der Überwachung mit heranzuziehen. 

Um diese Zentralkartei den Polizeibehörden der 
Länder und auch denen des Bundes schnell und für 
bestimmte Fälle geeignet zur Verfügung zu stellen, 
habe ich angeordnet, daß beim Bundesverwaltungs-
amt ein Computer angeschafft wird, in den die 
Daten eingespeichert werden, damit sie nach Nation 
und Region jederzeit abgerufen werden können. 

Darüber hinaus beabsichtige ich — ich habe das 
auch den Herren Innenministern der Länder bei 
dieser Besprechung mitgeteilt —, sicherzustellen, 
daß durch eine Erweiterung der gesetzlichen Grund-
lage für das Bundesamt für Verfassungsschutz die 
vorbeugende Überwachung militanter ausländischer 
Organisationen .auf 'deutschem Boden erweitert und 
intensiviert werden kann. Weitere Möglichkeiten 
einer wirksameren Anwendung der ausländerrecht-
lichen Bestimmungen, insbesondere die Frage der 
Gleichbehandlung und .der gleichen Beurteilung poli-
tischer Tätigkeiten von Ausländern, sollen in der 
nächsten Besprechung mit den Innenministern der 
Länder, wie jetzt in Bonn vereinbart, erörtert wer-
den. 

Ich darf hinzufügen, daß diese Maßnahmen,-über 
die wir übereingekommen sind und die wir ergrei-
fen wollen, zugleich sicherstellen sollen, daß wirk-
lich diejenige kleine Minderheit von Ausländern auf 
deutschem Boden, die gegen unsere Gesetze ver-
stößt, erfaßt werden kann, 'und damit auch vor der 
Öffentlichkeit klargestellt wird, daß sich der weitaus 
größte Teil der Ausländer, der sich auf deutschem 
Boden aufhält, im Rahmen unserer Gesetze bewegt. 

Im übrigen herrschte bei der Zusammenkunft mit 
den Innenministern der Länder völlige Überein-
stimmung hinsichtlich der Entschlossenheit der Bun-
desregierung und -der Landesregierungen, alles zu 
tun, damit die Bundesrepublik Deutschland nicht zu 
einem Tummelplatz krimineller und militanter Aus-
ländergruppen wird. 

(Beifall -bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Minister, darf ich Sie 
fragen, ob bei den Besprechungen, -die bisher mit 
den Innenministern der Länder stattgefunden haben, 
festgestellt werden konnte, daß auch dort die Bereit- 
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Kiep 
schaft zu einer weitergehenden Kooperation mit der 
Bundesregierung besteht. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Herr Kol-
lege, nicht nur bei meinem Besuch in München, son-
dern auch jetzt in  der Zusammenkunft der Innen-
mainister habe ich es als besonders positiv empfun-
den, daß ein hohes Maß  an  Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit der  Länder untereinander und mit dem 
Bund vorhanden ist. Das wird z. B.  in  dem Umstand 
deutlich, daß erstmalig auch der  Innenminister eines 
Landes, nämlich der  hessische Innenminister, eine 
Einheit des Bundesgrenzschutzes zu Sicherungsauf-
gaben auf dem Rhein-Main-Flughafen angefordert 
hat. 

Ich möchte hinzufügen, daß ich bei den Herren In-
nenministern der Länder auch Verständnis für meine 
Vorstellung gefunden habe, die Rechtsgrundlage für 
das Bundesamt für Verfassungsschutz zu erweitern. 
In dem dort  zum Ausdruck kommenden Verständnis 
sehe ich ein positives Zeichen eines kooperativen 
föderalistischen Geistes. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer zweiten 
Zusatzfrage Herr Abgeordneter Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Minister, glauben Sie, 
daß bei den Ländern, den Landesverfassungsschutz-
ämtern und beim Bundesverfassungsschutz die per-
sonellen und sachlichen Voraussetzungen gegeben 
sind, um diese  Aufgaben, die hier zusätzlich auf sie 
zukommen, zu erledigen? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Die 
Rechtsgrundlage für die  Verfassungsschutzämter der 
Länder ist unterschiedlich extensiv oder intensiv ge-
regelt. Personell sind erhebliche Probleme vorhan-
den. Das gilt für den Bund wie für die Länder. Ich 
habe nach meinem ersten Besuch beim Bundesamt in 
Köln — das  war im .November 1969 — den Auftrag 
gegeben, das Vorhandensein eines personellen 
Schwerpunkts gerade in  diesem Bereich schon im 
Rahmen der jetzt bestehenden gesetzlichen Mög-
lichkeiten zu prüfen. Wir werden im Rahmen der 
Verstärkungen, die  uns beim Verfassungsschutzamt 
möglich sind, dafür Sorge tragen, daß dann auch per-
sonell alles zur Verfügung steht, um die Kompeten-
zen, von denen wir hoffen, daß sie mit Zustimmung 
des Hohen Hauses bald geschaffen werden können, 
auch ausfüllen zu können. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Matthöfer! 

Matthöfer (SPD) : Herr Bundesminister, werden 
Sie  bei Ihren zukünftigen Überlegungen und Maß-
nahmen eine besondere Aufmerksamkeit auch auf 
jene Organisationen richten, die,  mit der Diktatur in 

 Griechenland sympathisierend, von Athen ge-
steuert, finanziert und moralisch unterstützt, in der 
Bundesrepublik auf hier arbeitende Griechen einen 
physischen und psychischen Terror im Interesse der 
Diktatur .ausüben? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Es kann 
keine Gruppe, die als militant zu bezeichnen ist und 
die mit terroristischen Mitteln, mit dem Mittel  der 

 Gewalt oder mit der Drohung von Gewalt, auf dem 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vorgeht, 
ausgeschlossen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Werden Sie, Herr 
Bundesminister, auch die  Möglichkeiten des von uns 
vor einigen Jahren einstimmig beschlossenen Ver-
einsgesetzes gegen solche Organisationen anwen-
den, das für das Vorgehen weniger Voraussetzun-
gen festlegt als bei Einzelpersonen, bei denen z. B. 
schon der Nachweis einer Betätigung oder einer 
Tendenz in  'verfassungsfeindlicher oder krimineller 
Richtung genügt? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Auch das 
Vereinsgesetz muß mit einbezogen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Kliesing. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, ist die Bundesregierung bereit, im Hinblick auf 
die Vorfälle auf deutschen Flugplätzen alle jene 
Vorbeugungsmaßnahmen anzuwenden — beispiels-
weise Identifizierung der Fluggäste —, welche den 
Regierungen auf Grund einer Enquete von Interpol 
empfohlen worden sind? 

Genscher, Bundesminister des Innern: Ich darf 
sagen, daß wir in den Gesprächen mit  den  Innen-
ministern der Länder und im Rahmen der Bundes-
regierung die Ergreifung genau dieser Maßnahmen 
erwägen. 

Dr. Kliesing (Honnef) (CDU/CSU) : Herr Mini-
ster, würden Sie dann bitte in diesen Gesprächen 
darum besorgt sein, daß die Identifizierung der 
Fluggäste dort, wo sie auf deutschen Flugplätzen 
stattfindet, sinnvoll durchgeführt wird? Ich selbst 
habe vorgestern noch die Erfahrung gemacht, daß 
die Identifizierung und die Aushändigung der Bord-
karte 'durch die betreffende Luftfahrtgesellschaft 
zwar stattfand, es aber infolge (des Fehlens jeglicher 
Paßkontrolle durchaus möglich gewesen wäre, mit 
den ausgehändigten Bordkarten Mißbrauch zu trei-
ben, indem man sie anderen Personen übergibt. 

Genscher, Bundesminister des Innern: Wir be-
mühen uns, jede vorhandene Lücke gerade in die-
sem Bereich zu schließen. Ich habe für die Kontroll-
maßnahmen auf den Flugplätzen — es geht jetzt 
nicht um die Personenkontrolle, sondern um die 
ebenso wichtige Gepäckkontrolle — dem Herrn 
Bundesminister der Finanzen angeboten, dafür, falls 
die Kräfte des Zolls dazu nicht ausreichen, ebenfalls 
Beamte des Bundesgrenzschutzes einzusetzen. 
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Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. Ich danke Herrn Minister Genscher. 

Wir kommen nunmehr zu den Fragen aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Arbeit 
und Sozialordnung. Zur Beantwortung ist der Herr 
Parlamentarische Staatssekretär Rohde anwesend. 

Ich rufe die Frage 23 des Abgeordneten Brück aus 
Drucksache VI/415 auf: 

Was ist bis jetzt geschehen, um die im Aktionsprogramm 
Saarland-Westpfalz vorgesehene „gleichlaufende bzw. zeitlich 
vorgezogene Anpassung der Ausbildung von Arbeitskräften an 
die veränderten Arbeitsmarktbedingungen" zu verwirklichen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Nach 
dem Aktionsprogramm Saarland-Westpfalz sollen 
an zentralen Plätzen im Einzugsbereich der wichti-
gen Industrieorte des Saarlandes Berufsausbildungs-
zentren errichtet werden. Ich bin mit Ihnen, Herr 
Kollege, der Auffassung, daß bei der  Art der Aus-
bildung nicht nur die heutigen, sondern auch die 
künftigen Arbeitsbedingungen berücksichtigt wer-
den sollen. Überall, wo die Bundesregierung Gele-
genheit hat, ihre Auffassung zur Geltung zu brin-
gen, wird sie in einer solchen Weise verfahren. 

Soweit wir unterrichtet sind, sollen erste bauliche 
Maßnahmen für Ausbildungszentren in diesem Jahr 
in Völklingen, Dillingen, Homburg und Saarlouis 
beginnen. Aus dem Aktionsprogramm sind dafür 
entsprechende Mittel bereitgestellt worden. Eis be-
müht sich vor allem auch die Bundesanstalt für Ar-
beit darum, den Auf- und Ausbau moderner beruf-
licher Bildungseinrichtungen zu fördern. Es liegen 
bereits sieben Anträge vor; über die Förderung von 
fünf weiteren Projekten wird zur Zeit mit dem zu-
ständigen Landesarbeitsamt verhandelt. 

Ich darf noch einmal, Herr Kollege, unterstreichen, 
daß bei der Art der Ausbildung auf den Bedarf, der 
sich aus ,den Veränderungen der Wirtschaftsstruktur 
ergibt, Rücksicht genommen werden sollte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Brück. 

Briick (SPD) : Da Sie, Herr Staatssekretär, darauf 
hingewiesen haben, daß auf künftige Industrien 
Rücksicht genommen werden soll, darf ich Sie fra-
gen, ob das bedeutet, daß Sie der Auffassung sind, 
daß im Saarland auch überbetriebliche Ausbildung 
notwendig ist. 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Ja, 
das möchte ich hier unterstreichen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe dann die  Frage 24 des Abgeordneten 
Zebisch auf: 

Wird die Bundesregierung darauf hinarbeiten, daß die Alters-
grenzen in der Sozialversicherung für Verfolgte des National-
sozialismus herabgesetzt werden? 

Der Fragesteller hat um schriftliche Beantwortung 
gebeten. Die Antwort des Parlamentarischen Staats-
sekretärs Rohde vom 24. Februar 1970 lautet: 

Die Bundesregierung prüft gegenwärtig, unter welchen Vor

-

aussetzungen es möglich ist, für alle Rentenversicherten eine 
flexible Altersgrenze einzuführen. Darum ist davon abgesehen 
worden, im Vorgriff auf eine allgemeine Regelung in Einzel-
gesetzentwürfen Vorschriften über die vorzeitige Gewährung des 
Altersruhegeldes aufzunehmen. 

Wie die flexible Altersgrenze gesetzlich gestaltet werden soll, 
ist zur Zeit Gegenstand eingehender Untersuchungen in meinem 
Haus. Ich bitte um Verständnis dafür, daß ich erst nach Abschluß 
dieser Vorarbeiten nähere Angaben über die vorgesehene Rege-
lung machen kann. Es ist sicher, daß in eine solche Regelung 
auch die Verfolgten des Nationalsozialismus einbezogen werden. 

Die Frage 25 des Abgeordneten Zebisch ist vom 
Fragesteller zurückgezogen worden. 

Wir kommen dann zur Frage 26 des Abgeordneten 
Dr. Haack. — Der Abgeordnete ist nicht im Saal. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Ich komme nunmehr zur Frage 27 des Abgeord-
neten Dr. Probst. — Der Herr Abgeordnete ist nicht 
im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Es folgt die Frage 90 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Haack, die zwischengeschoben worden ist.  — 
Da  der Herr Abgeordnete nicht im Saal ist, wird 
diese Frage ebenfalls schriftlich beantwortet. 

Schönen Dank, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär. 

Damit kommen wir zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit. — Anwesend ist Herr Parla-
mentarischer Staatssekretär Westphal. 

Die Frage 79 des Abgeordneten Peters (Poppen-
büll) wird schriftlich beantwortet, da der Frage-
steller nicht im Saal ist. 

Ich komme dann zu den Fragen 80 und 81 des 
Abgeordneten Wende. — Da der Fragesteller nicht 
im Saal ist, werden auch diese Fragen schriftlich 
beantwortet. 

Ich rufe nunmehr die Frage 82 des Herrn Abge-
ordneten Dr. Schmidt (Krefeld) auf: 

Liegt der Bundesregierung der kürzlich von der World Health 
Organization angekündigte ausführliche Erfahrungsbericht über 
Trinkwasserfluoridierung vor, der von 28 Wissenschaftlern aus 
11 Ländern Beiträge enthalten soll? 

Der Abgeordnete ist im Saal. Bitte schön, Herr 
Staatssekretär! 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Frau Präsidentin, ich bitte, beide Fragen 
des Herrn Abgeordneten zusammengefaßt beant-
worten zu dürfen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön. Ich 
rufe dann auch die Frage 83 des Abgeordneten Dr. 
Schmidt (Krefeld) auf: 

Haben die bisher veröffentlichten Berichte die Behauptungen 
bestätigen können, daß die Karies in den 33 Ländern mit rund 
120 Millionen Menschen, die bereits die Fluoridierung des Trink-
wassers durchführen, deutlich zurückgedrängt wurde und daß 
außerdem keinerlei Nebenwirkungen, Erkrankungen oder Todes-
fälle dabei bislang auftraten? 
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Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Der von der WHO angekündigte ausführ-
liche Erfahrungsbericht über die  Trinkwasser -Fluori-
dierung liegt der Bundesregierung noch nicht vor. 
Nach Auskunft der WHO wird der Bericht als Mono-
graphie Mitte dieses Jahres erscheinen. Erst dann 
kann nach Prüfung auch die zweite Frage beant-
wortet werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Schmidt. 

Dr. Schmidt (Krefeld) (SPD) : Ist von der Bundes-
regierung überhaupt geplant, eine Fluoridierung des 
Trinkwassers oder eine Anreicherung des Koch-
salzes, das verkauft wird, vorzunehmen, um eine 
Fluoridierung auf diesem Wege zu erreichen, wie 
es die Schweiz seit Jahren praktiziert? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Ich bin nicht in der Lage, Ihnen dazu jetzt 
eine Auskunft dahin zu geben, daß in dieser Hinsicht 
schon feste Pläne bestehen. Ich bin aber gern be-
reit, Ihnen anschließend schriftlich Antwort darauf 
zu geben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Meinecke. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Staats-
sekretär, sind Sie bereit, zu prüfen, ob das in Ihrem 
Ministerium im vergangenen Jahr stattgefundene 
Anhörverfahren und Kolloquium über diese Frage 
zu einer allmählich doch wohl fälligen endgültigen 
Beurteilung der Situation geführt haben könnte? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Ich bin selbstverständlich gern bereit, 
dies schnell nachzuprüfen und Ihnen dann eine Ant-
wort darauf zukommen zu lassen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe dann die Frage 84 des Abgeordneten Dr. 
Schwörer auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welchem Maße in länd-
lichen Gebieten die fachärztliche Versorgung der Bewohner durch 
Kinder- und Augenärzte gewährleistet ist? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Herr Kollege Dr. Schwörer, der Bundes-
regierung ist bekannt, daß die Versorgung der Land-
bevölkerung durch praktische Ärzte mancherorts auf 
Schwierigkeiten stößt. Hierzu haben sowohl der 
Herr Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
als auch ich in dieser und in der vergangenen Legis-
laturperiode mehrmals Stellung genommen. Dar-
über, daß auch die fachärztliche Versorgung der Be-
völkerung durch Kinder- und Augenärzte in länd

-

lichen Gebieten nicht gewährleistet sein soll, liegen 
bei den beteiligten Ressorts keine Unterlagen vor. 
Falls Sie, Herr Kollege, mir Fälle nennen können, 
wo die fachärztliche Versorgung auf den genannten 
Gebieten nicht mehr gewährleistet ist, bin ich gern 
bereit, in Zusammenarbeit mit dem Herrn Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung und den zu-
ständigen Länderministern zu prüfen, welche Maß-
nahmen zur Abstellung dieses Zustands getroffen 
werden können. 

Vizepräsident Frau Funcke: Ich rufe die Frage 
85 des Herrn Abgeordneter Dr. Schwörer auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, etwa im Rahmen von ERP-
Krediten oder durch steuerliche Begünstigung, für Augen-, Kin-
der- und Zahnärzte Anreize zu schaffen, sich in fachärztlich 
unterversorgten Gebieten niederzulassen? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Soweit Ihre Frage die finanzielle Förde-
rung im Rahmen des ERP-Haushalts betrifft, darf 
ich auf die Antwort hinweisen, die Herr Staatssekre-
tär Rohde in der Fragestunde vom 21. Januar 1970 
auf die Frage des Kollegen Jung gegeben hat. Herr 
Staatssekretär Rohde hatte die Absicht der Bundes-
regierung angekündigt, im Rahmen der Finanzie-
rungshilfe für Angehörige der freien Berufe durch 
eine Änderung der Zinsverbilligungsrichtlinien vor 
allem die Gründung von Praxen, an deren Leistun-
gen ein dringlicher Bedarf besteht, insbesondere der 
auch dringlich zu besetzenden Kassenarztstellen, be-
vorzugt zu fördern. Steuererleichterungen können 
allerdings kein geeignetes Mittel sein, die mit der 
Niederlassung von Fachärzten in ländlichen Gebie-
ten verbundenen Probleme in befriedigender Form 
zu lösen. Überdies wäre eine steuerliche Sonder-
maßnahme für einen eng begrenzten Personenkreis 
unter dem Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung nicht vertretbar. Dies gilt insbesondere 
deshalb, weil in ähnlich gelagerten Fällen entspre-
chende Vergünstigungen nicht versagt werden 
könnten, wenn man so vorgeht. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Schwörer. 

Dr. Schwörer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie sich vorstellen, daß Sie mit den Kultus-
ministern der Länder darüber ein Gespräch führen, 
ob bei der Zulassung von Abiturienten zum Medizin-
studium Kinder von Landärzten bevorzugt zugelas-
sen werden könnten, ob also solche Fälle im Rah-
men des Punktsystems, das beim Numerus clausus 
eingeführt worden ist, besonders bevorzugt bedient 
werden könnten? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Um hier nicht neue Bevorzugungen leicht-
fertig für verschiedene, möglicherweise berech-
tigte Anliegen zuzusagen, möchte ich Ihnen hier nur 
sagen, daß ich bereit bin, darüber mit dem für diesen 
Kontakt zuständigen Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft ein Gespräch zu führen. 
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Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 86 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Meinecke auf: 

Hat die Bundesregierung inzwischen, wie in der Beantwortung 
der Kleinen Anfrage betreffend Querschnittgelähmte (Drucksache 
V/3962 vom 28. Februar 1969) Möglichkeiten geprüft und bei 
den Landesregierungen Schritte unternommen, um die exakte 
Zahl der Querschnittgelähmten in unserem Land zu ermitteln? 

 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Herr Kollege Dr. Meinecke, die Bundes-
regierung hat inzwischen die Möglichkeiten geprüft, 
die exakte Zahl der Querschnittgelähmten in der 
Bundesrepublik Deutschland festzustellen. Dabei ist 
zu unterscheiden zwischen der Ermittlung des jähr-
lichen Zugangs und des Bestandes an Querschnitt-
gelähmten. Zur Erfassung der frischverletzten Quer-
schnittgelähmten ist das Bundesministerium . für Ju-
gend, Familie und Gesundheit inzwischen an die 
obersten Gesundheitsbehörden der Länder mit der 
Bitte herangetreten, für das Jahr 1969 durch eine 
retrospektive Erhebung in allen Krankenhäusern 
die Patienten mit frisch entstandenen Querschnitt-
lähmungen zu ermitteln. Es ist vorgesehen, eine 
gleichartige Erhebung zu gegebener Zeit auch für 
das Jahr 1970 durchzuführen. 

Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung 
vom 28. Februar 1969 zum Ausdruck gebracht wurde, 
ist die Erfassung des Bestandes an Querschnittge-
lähmten außerordentlich schwierig, weil über die 
Leistungsträger nur ein Teil dieses Personenkreises 
zu ermitteln ist. Auch in den zwischenzeitlich geführ-
ten Ressortbesprechungen mit dem Hauptverband 
der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Vertre-
tern des Bundesgesundheitsamtes, des Statistischen 
Bundesamtes und namhaften Sachverständigen ka-
men die Schwierigkeiten der Erfassung des Bestan-
des an Querschnittgelähmten zum Ausdruck. Unter 
den erörterten Möglichkeiten erschien den Beteilig-
ten zunächst die Durchführung einer regionalen 
Feldstudie angebracht. Dabei soll von allen zugäng-
lichen Unterlagen, d. h. von den Unterlagen aller 
Stellen, die den Querschnittgelähmten in irgend-
einer Form Hilfe leisten, ausgegangen werden. Eine 
enge Zusammenarbeit mit allen Leistungsträgern ist 
hierfür Voraussetzung. Außerdem wird Wert dar-
auf zu legen sein, insbesondere isoliert lebende 
Querschnittgelähmte zu ermitteln. Für diese Erhe-
bung wird man sich in bestimmten Grenzen auch der 
Öffentlichkeitsarbeit bedienen müssen. 

Es ist beabsichtigt, Herr Kollege, mit dieser Re-
gionalerhebung noch im Jahre 1970 zu beginnen. 
Nach Vorliegen der Ergebnisse dieser Studie soll 
die Möglichkeit einer solchen Erhebung auf Bundes-
ebene geprüft werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Meinecke. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Kollege 
Westphal, entspricht es den Tatsachen, daß es durch 

den weiten Vorsprung der Berufsgenossenschaft in 
der Bereitstellung von entsprechenden Betten für 
ihren Versichertenkreis und durch das Hinterher-
hinken anderer Versicherungsträger gewissermaßen 
Querschnittgelähmte erster und zweiter Klasse gibt 
und daß bei den Gelähmten zweiter Klasse enorm 
lange Wartezeiten bis zu einer eventuell notwen-
digen Krankenhausaufnahme zu erleiden sind? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Ich bin leider nicht in der Lage, Herr Kol-
lege Dr. Meinecke, diese Frage unmittelbar zu be-
antworten. Ich bin aber gerne bereit, Ihnen eine 
Antwort schriftlich mitzuteilen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Staats-
sekretär, darf ich davon ausgehen, daß die von mir 
zitierte Arbeit aus wissenschaftlich exakten Analy-
sen besteht und wir also von einem katastrophalen 
Mangel an etwa 2000 Betten in der Bundesrepublik 
ausgehen können? Darf ich Sie fragen, ob die mög-
licherweise geplante oder sich in Vorbereitung be-
findliche gesetzliche Regelung einer Krankenhaus-
finanzierung gemeinsam mit den Ländern Möglich-
keiten eröffnet, um die dergestalt unterrepräsen-
tierten medizinischen Fachdisziplinen vordringlich 
mit Hilfsmaßnahmen zu begünstigen? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Ich glaube, daß ich Ihnen das zusagen 
kann, zumal Untersuchungen vorliegen, .aus denen 
sich die Zahl der erforderlichen, also neu zu errich-
tenden Betten ergibt. Allerdings werden unter-
schiedliche Zahlen genannt. Ich glaube, Ihre nächste 
Frage bezieht sich noch auf dieses Thema. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage hierzu. 

Dann rufe ich die Frage 87 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Meinecke auf: 

Sind der Bundesregierung die letzten wissenschaftlichen Ar-
beiten (u. a. Deutsches Ärzteblatt Nr. 6 vom 7. Februar 1970) 
bekannt, nach denen wir schätzungsweise von einem Bedarf an 
Behandlungsplätzen für Querschnittgelähmte in der Größenord-
nung von 2400 auszugehen haben, gegenüber einem Bestand von 
etwa 600 Plätzen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Der Bundesregierung sind die wissen-
schaftlichen Arbeiten über die Möglichkeiten der 
Behandlung von Querschnittgelähmten, insbeson-
dere die im Deutschen Ärzteblatt Nr. 6 vom 7. Fe-
bruar 1970 von Herrn Dr. Meinecke, durchaus be-
kannt. 

In der Zwischenzeit hat sich der Ausschuß „Ge-
sundheitsvor- und -fürsorge" des Bundesgesund-
heitsrates unter Hinzuziehung namhafter Sachver-
ständiger mit folgender Frage befaßt: 
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Parlamentarischer Staatssekretär Westphal 
Welche Maßnahmen sind zur Intensivierung der 
medizinischen Versorgung und Rehabilitation 
Querschnittgelähmter notwendig? 

Dieser Ausschuß hat dabei auch den Bedarf an Be-
handlungsplätzen für Querschnittgelähmte sehr ein-
gehend erörtert und für die Verabschiedung in der 
Vollversammlung des Bundesgesundheitsrates am 
5. März — also in der nächsten Woche — u. a. einen 
Votumvorschlag erarbeitet, dem ein Gesamtbedarf 
von mindestens 1600 klinischen Behandlungsplätzen 
in Spezialabteilungen zugrunde liegt. Während Sie, 
Herr Kollege, in Ihrer Anfrage von einem Fehlbe-
stand von 1800 Behandlungsplätzen ausgehen, hält 
der Bundesgesundheitsrat dagegen die  Erstellung 
von zusätzlichen 1100 Betten in Spezialeinrichtungen 
für notwendig. Sie mögen daraus ersehen, daß so-
wohl bei den Angaben über die Zahl der Quer-
schnittgelähmten als auch über den Bedarf an Spe-
zialbehandlungsplätzen nur Schätzungen vorliegen, 
die vorerst noch voneinander abweichen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Meinecke (Hamburg) (SPD) : Herr Staats-
sekretär, darf ich Sie bitten, anläßlich des Beschlus-
ses im Bundesgesundheitsrat, der dann gefällt wer-
den muß, darauf aufmerksam zu machen, daß unab-
hängig von der Gesamtzahl der zu erstellenden Be-
handlungsplätze eine wesentliche Bedeutung noch 
dem Problem zukommt, inwieweit regional erheb-
liche zusätzliche Unterrepräsentierungen vorhanden 
sind, und auf die  Arbeit des Herrn Kollegen Dr. 
Meinecke hinzuweisen, der beweist, daß mit Aus-
nahme Hamburgs im norddeutschen Raum ein zu-
sätzlicher, kaum noch zu verantwortender Mangel 
an solchen Plätzen besteht? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Ich nehme Ihre Bitte gern entgegen und 
werde sie an  den  Bundesgesundheitsrat weiterleiten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 88 des Herrn Abgeordneten 
Wilhelm auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung eine Pressemeldung, nach 
der das Bundesgesundheitsministerium sich dahin gehend ge-
äußert habe, daß Hunde und Katzen als Haustiere die Volks-
gesundheit gefährden würden? 

Herr Staatssekretär! 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Herr Kollege Wilhelm, von einer Gefähr-
dung der Volksgesundheit durch Haustiere kann 
nicht die Rede sein. Weder das frühere Bundes-
ministerium für Gesundheit noch das Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit hat ge-
setzliche Bestimmungen befürwortet oder beabsich-
tigt, die das Halten von Hunden und Katzen in Woh-
nungen etwa einschränken wollten. Selbstverständ-
lich kann das für die Aufgaben der  Gesundheit zu

-

ständige Bundesministerium nicht darauf verzichten, 
bei der Beantwortung von Anfragen aus der Be-
völkerung darauf hinzuweisen, daß im Interesse der 
Tierhalter und auch der  Gesamtbevölkerung hygie-
nische Mindestanforderungen eingehalten werden 
sollen. Die dafür bestehenden Vorschriften halten 
wir für ausreichend. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Wilhelm. 

Wilhelm (SPD) : Herr Staatssekretär, teilen Sie 
die Auffassung, daß die in  den  Kreis der  Tierhalter 
hineingetragene große Unruhe vermeidbar gewesen 
wäre, wenn  der  Reporter  der  Zeitung „Bild am 
Sonntag" sich rechtzeitig bei der zuständigen Stelle 
Ihres Hauses gründlich informiert hätte? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Dies ist eine Frage, die ich gern mit einem 
„Ja" beantworten möchte. Aber ich möchte noch 
einen Gedanken hinzufügen, 'der, glaube (ich, auch 
eine Antwort auf Ihre Zusatzfrage gibt. Sie  wissen, 
Frau Minister Strobel ist selbst eine große Tier-
liebhaberin. 

(Hört! Hört! und Bravo-Rufe von der SPD.) 

Dies konnte man inzwischen auch aus der genannten 
Zeitung entnehmen. Durch die weitere Aufklärung 
des Sachverhalts ist das Verständnis dafür vorhan-
den, daß die Fachleute für Hygiene in einem Mini-
sterium, das für die Gesundheit der Bevölkerung 
in besonderer Weise verantwortlich ist, auf hygieni-
sche Gesichtspunkte hinweisen, die für den  Umgang 
mit Tieren von Bedeutung sein können. 

D iese Hinweise sollten sich keineswegs gegen die 
Haltung von Tieren in Wohnungen richten, sondern 
einen den hygienischen Erfordernissen Rechnung 
tragenden Umgang mit Tieren fördern. 

Ich hoffe, daß das Gleichgewicht in dieser Frage 
inzwischen gerade durch die Äußerungen von Frau 
Minister  Strobel wiederhergestellt ist. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

 
Dr. Schmidt (Krefeld) (SPD) : Herr Staatssekre-

tär, sind der Bundesregierung Berichte der Zeit-
schrift ,,Medical Research of Tuberculosis" bekannt, 
wonach der Grad der Infektiosität vom Tier auf den 
Menschen in  puncto Tuberkulose recht gering ist? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Es sind uns Berichte bekannt, daß es hier 
zwar Gesundheitsgefährdungen gibt, der Grad der 

 Erkrankungen aber nicht so ist, daß Veranlassung 
bestünde, für eine Änderung von Vorschriften einzu-
treten. Solche Absichten gibt es  im Bundesministe-
rium für Jugend, Familie und Gesundheit nicht. 

Vizepräsident Frau Funcke: Frage 89 des 
Herrn Abgeordneten Dr. Jungmann. — Herr Dr. 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Jungmann ist nicht im Saal. Die Frage wird schrift-
lich beantwortet. 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesund-
heit erledigt, denn die Frage 90 ist in  den  Bereich 
des Bundesministers für Arbeit und  Sozialordnung 
übernommen worden. 

Vielen Dank, Herr Parlamentarischer Staatssekre-
tär! 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Finanzen auf. Zur Beantwortung ist Herr Parla-
mentarischer Staatssekretär Dr. Reischl hier. 

Frage 47 des Herrn Abgeordneten Dr. Kempfler: 
Beabsichtigt die Bundesregierung, dem Bundestag einen Ge-

setzentwurf betreffend die Erhebung der Heizölsteuer über den 
30. April 1971 hinaus vorzulegen? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Der Prozeß der 
inneren Konsolidierung des Steinkohlenbergbaues 
könnte nach Auffassung der Bundesregierung bei 
einer zu frühen Entlastung der konkurrierenden 
Energieträger gefährdet werden. Die Bundesregie-
rung ist deshalb der Auffasssung, daß trotz der 
gegenwärtig günstigen Marktlage für die  Steinkohle 
auf flankierende Maßnahmen zugunsten des Berg-
baues — dazu zählt auch eine Verlängerung der 
Heizölsteuer über den 30. April 1971 hinaus — noch 
nicht verzichtet werden kann. Es wurde daher in 
einer Fußnote zur Einnahmeseite des Finanzplans 
1969 bis  1973 bereits die Möglichkeit angedeutet, 
daß die ab 1971 im Finanzplan eingesetzte Ein-
nahmeverbesserung durch eine Verlängerung der 
steuerlichen Belastung auf Heizöl über den 
30. April 1971 hinaus — verwirklicht werden könnte. 
Ein entsprechender Gesetzentwurf zur Verlängerung 
der Heizölsteuer wird noch im Laufe dieses Jahres 
bei den gesetzgebenden Körperschaften eingebracht 
werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
darf ich aus Ihrer verhältnismäßig zurückhaltenden 
Antwort entnehmen, daß beabsichtigt ist, die Heiz-
ölsteuer erstens wieder zu terminieren und zweitens 
vielleicht degressiv zu gestalten? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Ich kann noch 
nichts Endgültiges über die Gestaltung .des Entwurfs 
sagen. Ich könnte mir aber denken, daß gerade 
diese beiden Möglichkeiten dabei erörtert werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist sich ,die Bundesregierung darüber im klaren, daß 
gerade die Heizölsteuer die revierfernen Bundesför-
dergebiete betrifft, ,diese revierfernen Gebiete also 

durch den Wegfall der Kohlenfrachthilfe doppelt 
geschädigt sind? 

(Abg. Dr. Apel: Das hat mit der Frage 
nichts zu tun!) 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Diese Frage muß 
im Zusammenhang mit einer etwaigen Verlängerung 
bzw. etwaigen Abwandlung des Gesetzes ebenfalls 
geprüft werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. Ich rufe die Frage 48 des Herrn Abge-
ordneten Biehle auf. — Herr Abgeordneter Biehle 
ist nicht im Saal. Dann werden die Fragen 48 und 
49 des Abgeordneten Biehle schriftlich beantwortet. 

Ich rufe die Frage 50 ,des Herrn Abgeordneten 
Lenzer auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit einer 
Novelle zum Umsatzsteuergesetz, die den § 19 UStG (Klein-
betriebsregelung) beseitigt? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Ich bitte, die 
Fragen 50 und 51 wegen ihres engen Zusammen-
hangs gemeinsam beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Gern. Ich rufe 
dann noch die Frage 51 des Herr Abgeordneten 
Lenzer auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß durch den § 19 
UStG der ohnehin durch Sozialleistungen usw. besonders be-
troffene Mittelbetrieb erhebliche Nachteile in Kauf nehmen muß? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Die Vorschrift 
des § 19 des  Umsatzsteuergesetzes hat für zahlreiche 
kleinere Unternehmer große arbeitsmäßige und ma-
terielle Erleichterungen gebracht. Nachteilig hat sich 
ausgewirkt, daß lohnintensive Mittelbetriebe, die an 
Letztverbraucher leisten und die Umsatzgrenze von 
60 000 DM überschreiten, mit dem Steuersatz von 
11 v. H. erheblich stärker belastet werden als ein 
örtlicher Konkurrent, ,der knapp unter .dieser Grenze 
liegt und seine Umsätze mit 4 v. H. versteuern muß. 
In solchen besonderen Fällen kann davon gespro-
chen werden, daß einzelne mittelständische Unter-
nehmen gegenüber anderen Unternehmen benach-
teiligt werden. Die Bundesregierung ist bemüht, 
für die Besteuerung der Kleinunternehmer eine 
Regelung zu finden und den gesetzgebenden Kör-
perschaften vorzuschlagen, die den Gedanken der 
Wettbewerbsneutralität so vollkommen wie möglich 
verwirklicht. Da sich das neue Umsatzsteuersystem 
durch ein besonderes Maß an Wettbewerbsneutra-
lität auszeichnet, bietet es sich an,  die Kleinunter-
nehmer in die Regelbesteuerung einzubeziehen. 
Diese Lösung wird  auch, soweit bisher Meinungs-
äußerungen vorliegen, von den Spitzenverbänden 
der Wirtschaft vorgeschlagen. Die Bundesregierung 
wird daher vor allem untersuchen, welche Mög-
lichkeiten für eine derartige Regelung bestehen. 
Schwierigkeiten bereitet die Frage, ob und in wel- 
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chem Umfang den Kleinunternehmen im Rahmen 
der Regelbesteuerung formelle oder materielle Er-
leichterungen gewährt werden können. Ich habe die 
Hoffnung, daß auch in diesem Punkt bald eine be-
friedigende Lösung gefunden wird. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage, 
bitte! 

Lenzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, kann 
ich Ihrer Antwort entnehmen, daß Sie momentan 
keine Streichung des  § 19 des Umsatzsteuergesetzes 
als Dringlichkeitsmaßnahme im Sinne der Frage-
stellung ins Auge fassen? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Die Aufhebung 
des § 19 gehört nach den gegenwärtigen Planungen 
zu 'den  Maßnahmen, die auch vor einer generellen 
Steuerreform 'durchgeführt werden könnten, weil 
sich auf einigen Gebieten echte Wettbewerbsverzer-
rungen ergeben haben. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zu-
satzfrage, bitte! 

Lenzer (CDU/CSU) : Wie 'beurteilen Sie das Argu-
ment, daß die jetzt geltende Regelung in gewissen 
Branchen natürlich auch dem Herausbilden lei-
stungsfähiger Betriebsgrößen entgegensteht? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Das ist sicher 
richtig. Auch diese Frage wird in dem Zusammen-
hang berücksichtigt. Deswegen 'habe ich — ich 
glaube, Sie haben meine Antwort auf die erste 
Zusatzfrage schon richtig verstanden — ja auch 
die Dringlichkeit dieser Angelegenheit bejaht und 
gesagt, daß wir diese Frage zu den Fragen rechnen, 
die gegebenenfalls vorweg, also noch vor der allge-
meinen Steuerreform, in einer Novelle zum Umsatz-
steuergesetz behandelt werden müssen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Noch eine Zusatz-
frage, bitte!  

Lenzer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist der 
Bundesregierung bekannt, daß eine Verfassungs-
beschwerde vom Fachverband Chemische Reinigung 
und Färberei gegen diesen § 19 läuft? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Die Tatsache, 
daß eine Verfassungsbeschwerde läuft, ist mir be-
kannt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 52 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Nölling auf: 

In welchem Maße hat im Jahre 1969 die zunehmende Zahl 
von Veranlagungen unselbständiger Beschäftigter zur Einkom-
mensteuer und daraus resultierender Erstattungen von einbe

-

haltener Lohnsteuer zu der relativ geringen Zuwachsrate der 
veranschlagten Einkommensteuer von 4,4 % beigetragen? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Nach Berech-
nungen in meinem Hause, die auf den Einkommen-
steuerstatistiken 1961 und 1965 basieren, ist davon 
auszugehen, daß im Jahre 1969 rund 3 Millionen 
unselbständig Beschäftigte zur Einkommensteuer 
veranlagt worden sind. Im Jahre 1961 waren es noch 
rund 1,4 Millionen und im Jahre 1965 rund 2,5 Mil-
lionen unselbständig Beschäftigte. Den veranlagten 
Unselbständigen wurden im Jahr 1969 rund 8,5 Mil-
liarden DM einbehaltener Lohnsteuer bei der Ein-
kommensteuer in Anrechnung gebracht; der ent-
sprechende Betrag belief sich 1961 auf rund 2,2 Mil-
liarden DM und 1965 auf rund 4,7 Milliarden DM. 
Dies bedeutet, daß die Zahl der veranlagten Unselb-
ständigen von 1965 bis 1969 um 20 v. H., die an-
rechenbare Lohnsteuer aber um 80 v. H. gestiegen 
ist. Die Zuwachsrate der veranlagten Einkommen-
steuer wäre, wenn die veranlagten Unselbständigen 
vom Lohnsteuerabzug befreit wären, damit spürbar 
höher und die der Lohnsteuer niedriger gewesen, so 
daß die Entwicklung der Einnahmen aus der veran-
lagten Einkommensteuer und aus der Lohnsteuer 
nicht so weit auseinandergelaufen wäre. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Nölling. 

Dr. Nölling (SPD) : Handelt es sich bei den  Rück-
erstattungen um Nettozahlen? Es gibt doch sicher 
bei diesen Veranlagungen auch Steuernachzahlun-
gen. 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Das ist die 
Nettozahl der abgezogenen Lohnsteuer. Natürlich 
kann das Verfahren in Einzelfällen auch dazu füh-
ren, daß etwas zurückgezahlt werden muß. 

Dr. Nölling (SPD) : Haben Sie irgendwelche Vor-
stellungen über die Größenordnung? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Wenn ich hier 
bis ins einzelne gehende Angaben machen soll, 
kann das nur schriftlich geschehen. Dazu müssen 
nämlich die gesamten Zahlen in Bezug gesetzt wer-
den. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere 
Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 53 des Abgeordneten Dr. Nöl-
ling auf: 

Gibt es noch andere Faktoren, die die starke Diskrepanz zwi-
schen der Entwicklung der Lohnsteuerzuwachsrate (+ 22,5 %) und 
der Zuwachsrate der veranlagten Einkommensteuer erklären? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Von grundsätz-
licher Bedeutung ist zunächst, daß sowohl für Ein-
kommensteuerpflichtige als auch für Lohnsteuer- 
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pflichtige der gleiche einheitliche Steuertarif gilt. 
Wenn es trotzdem zu unterschiedlichen Einnahme-
entwicklungen gekommen ist, so liegt dies in erster 
Linie an den Gründen, die ich bei der Beantwortung 
der vorherigen Frage erwähnt habe. Zum stärkeren 
Zuwachs der Lohnsteuer gegenüber der veranlagten 
Einkommensteuer haben allerdings auch noch fol-
gende Faktoren beigetragen: 

Erstens die stetig steigende Zahl von abhängig 
Beschäftigten — allein 330 000 zusätzliche Gastar-
beiter im Jahre 1969 —, - 

zweitens die günstige Lohnentwicklung, nämlich 
die Zunahme der Lohnquote, also des Anteils des 
Lohnes am Volkseinkommen, von 64,5 v. H. im 
Jahre 1968 auf 65,3 v. H. im Jahre 1969, wobei ich 
darauf hinweisen darf, daß 1960 diese Quote gerade 
um 60 % gelegen hat, 

drittens die zeitlich unterschiedliche Entrichtung 
der Steuerschuld bei der Lohnsteuer und bei der 
veranlagten Einkommensteuer. Bei der Lohnsteuer 
wird bekanntlich die Steuer vom Arbeitgeber mo-
natlich oder je nach dem Lohnzahlungszeitraum ab-
geführt; bei der veranlagten Einkommensteuer 
gehen die Abschlußzahlungen in der Regel erst nach 
12 bis 18 Monaten ein, da die Finanzämter im Inter-
esse der Steuerpflichtigen weisungsgemäß zunächst 
die Erstattungsfälle bearbeiten, also die Fälle, in 
denen der Steuerzahler etwas zurückbekommen soll. 

Viertens spielt noch die Erstattung von im Vor-
jahr zuviel gezahlter Lohnsteuer bei der Veranla-
gung von Lohnsteuerpflichtigen zu Lasten des Ein-
kommensteueraufkommens eine Rolle. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
der Meinung, daß die angeordneten Erhöhungen der 
Vorauszahlungen etwa den konjunkturpolitischen 
und finanzpolitischen Erfordernissen entsprechen? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Mir ist von 
einer Anordnung erhöhter Vorauszahlungen nichts 
bekannt. 

Dr. Nölling (SPD) : Ich darf vielleicht aus dem 
Bulletin vom 17. Februar zitieren; dort heißt es, daß 
trotz der aus konjunkturellen Gründen angeordne-
ten Sonderanpassungen der Vorauszahlungen — das 
bezieht sich hier auf die veranlagte Einkommen-
steuer — die Zuwachsrate nur 4,4 % betragen habe. 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Das sind aber 
doch keine zusätzlichen Zahlungen, sondern das ist 
nur eine außerordentliche Anpassung, also eine 
schnellere Anpassung der Vorauszahlungen an das 
tatsächliche Einkommen. In der Regel lassen die 
Finanzämter mehrere Jahre vergehen, bis sie wie-
der anpassen, während sie in diesen Fällen außer 
der Reihe sofort angepaßt haben. Aber solange 
keine Einkommensteuererklärung vorliegt, ist es 
gar nicht möglich, die Vorauszahlungen anzupassen. 

Das bewirkt also im ganzen keine höheren Ein-
gänge. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Abgeord-
neter Nölling, Ihre Zusatzfragen sind erschöpft. 

Ich rufe die Frage 54 des Abgeordneten Dr. Klie-
sing (Honnef) auf. — Herr Dr. Kliesing ist nicht 
mehr im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Ich rufe die  Frage 55 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Apel auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die zuletzt im Jahre 1965 auf 
24 000 DM im Kalenderjahr festgesetzte Einkommensgrenze für 
die Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit entsprechend den inzwischen eingetretenen allge-
meinen Lohn- und Einkommenssteigerungen angemessen zu 
erhöhen? 

 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Die für die 
Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags - , Feier-
tags und Nachtarbeit maßgebende Jahresverdienst

-

grenze von 24 000 DM ist in § 34 a des Einkommen-
steuergesetzes gesetzlich festgelegt. Sie könnte des-
halb auch nur durch eine Gesetzesänderung erhöht 
werden. 

Hierzu darf ich aber darauf hinweisen, daß die 
Vorschrift des § 34 a ohnehin nicht verfassungsge-
mäß ist und nach dem Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 15. Januar 1969 durch eine neue 
gesetzliche Regelung ersetzt werden muß. Das Pro-
blem ist dem Hohen Hause hinreichend bekannt. 

Zu -der Frage, wie die gesetzliche Neuregelung 
gestaltet werden soll und ob dabei eine Erhöhung 
der 24 000 DM-Grenze erwogen werden kann, wird 
die Bundesregierung in ihrer Antwort auf die Kleine 
Anfrage der CDU/CSU-Fraktion — Drucksache 
VI/269 — Stellung nehmen. Wegen der erforder-
lichen Abstimmung der Antwort innerhalb der be-
teiligten Ressorts kann diese Antwort leider erst 
Anfang März vorgelegt werden. Ich bitte um Ver-
ständnis dafür, daß ich vorher von seiten eines 
Ressorts dazu nichts sagen kann. 

(Abg. Dr. Apel: Dafür habe ich Verständnis!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage. — Ich rufe die Fragen 56 und 57 des Abgeord-
neten Riedel (Frankfurt) auf. Der Herr Abgeordnete 
Riedel ist nicht im Saal. Die Fragen werden schrift-
lich beantwortet. 

Ich rufe die Frage 58 ides Herrn Abgeordneten 
Wagner (Günzburg) auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die Kilometer-
pauschale in Höhe von 36 Pf pro Kilometer, die Arbeitnehmer 
für Fahrten zwischen dem Wohnort und der Arbeitsstätte von 
der Lohnsteuer absetzen können, nicht ausreicht, um die ent-
stehenden Kosten zu decken? 

Bitte schön! 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Die Bundes-
regierung stimmt Ihrer Auffassung zu, daß der 
Kilometer-Pauschbetrag von 0,36 DM zur Deckung 
der tatsächlichen Kosten nicht ausreicht. Aber auch 
schon im Jahre 1966, als das Hohe Haus im Rahmen 
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des Steueränderungsgesetzes 1966 die Herabsetzung 
des Kilometer-Pauschbetrags beschlossen hat, konnte 
von einem kostendeckenden Pauschbetrag nicht die 
Rede sein. Die Herabsetzung ist, wie Ihnen bekannt 
ist, aus anderen, insbesondere aus haushaltsmäßigen 
und verkehrspolitischen Gründen erfolgt. Diese 
Gründe haben in der Zwischenzeit ihre Bedeutung 
nicht verloren. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Wagner. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, Sie teilen also nicht die Auffassung des 
Bundesverkehrsministers, .der nach einer Mitteilung 
der Münchener „Abendzeitung" Nr. 284 erklärt hat, 
daß die Arbeitnehmer mit 36 Pf steuerlich bereits 
mehr absetzen könnten, als sie Unkosten hätten? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Das habe ich 
nicht richtig verstanden, Herr Kollege. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Der Bundesver-
kehrsminister soll nach Mitteilung dieser Zeitung 
gesagt haben, die Arbeitnehmer könnten mit 36 Pf 
steuerlich mehr absetzen, als sie Unkosten hätten. 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Das kann ich mir 
unter diesen Umständen nicht vorstellen. Ich weiß 
auch nicht sicher, ob der  Verkehrsminister das wirk-
lich so gesagt hat. Sie wissen, Herr Kollege, wie oft 
durch ,das Herausreißen einzelner Teile aus einer 
Erklärung eine völlig andere Erklärung zustande 
kommt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zu-
satzfrage .des Herrn Abgeordneten Wagner. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, beabsichtigt die Bundesregierung, den 
geltenden Satz der Kilometer-Pauschale in abseh-
barer Zeit zu überprüfen und Vorschläge für eine 
Änderung zu unterbreiten? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Sie sagen „Än-
derung". Was meinen Sie damit? 

(Abg. Wagner [Günzburg] : Eine Verbesse

-

rung natürlich!) 

— Sie entschuldigen, daß ich diese Gegenfrage ge-
stellt habe; aber ich muß es schließlich wissen. — 
Eine Verbesserung? — Nein. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatz-
frage? — Dann rufe ich als letzte Fragen die Fragen 
59 und 60 des Herrn Abgeordneten Dr.  Frerichs auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Kommission im 
Sinne deren Empfehlung vom 22. Dezember 1969 an die Bundes-
republik Deutschland betreffend die Umformung des staatlichen 
Handelsmonopols für Alkohol, daß nach Ablauf der Übergangs-
zeit die mengenmäßige Beschränkung der Einfuhren von dem 
Deutschen Branntweinmonopol unterworfenen Erzeugnissen aus 

Mitgliedstaaten der EWG eine Diskriminierung in den Versor-
gungs- und Absatzbedingungen innerhalb der Gemeinschaft dar-
stellt und gemäß Artikel 37 EWG-Vertrag nur durch eine un-
eingeschränkte Liberalisierung, notfalls unter übergangsweiser 
Erhebung von Grenzausgleichsabgaben, zu ersetzen sind? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung unter An-
gabe eines geschätzten Terminplanes zu ergreifen, um einer 
wegen der Schwere des Verstoßes dieser Verfahrensweise gegen 
den EWG-Vertrag zu verhindernden Verschleppung in der Be-
ratung der Kommissionsempfehlung entgegenzuwirken und das 
Einfuhrverfahren für die betroffenen Erzeugnisse baldmöglichst 
mit dem EWG-Vertrag in Einklang zu bringen? 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Die Bundesre-
gierung ist der Auffassung, daß die Aufhebung men-
genmäßiger Beschränkungen bei der Einfuhr von 
Branntwein aus Mitgliedstaaten erst dann gefordert 
werden kann, wenn die in Art. 37 Abs. 4 des EWG-
Vertrags vorgesehenen Sicherheiten für die Erzeuger 
solcher landwirtschaftlicher Rohstoffe geschaffen 
sind, die zu Branntwein verarbeitet werden. Insbe-
sondere ist das Preisgefälle zwischeninländischem 
Branntwein und dem in eingeführten Erzeugnissen 
enthaltenen Branntwein durch die  Erhebung von 
Ausgleichsabgaben auszugleichen. 

Die Kommission ,der Europäischen Gemeinschaften 
hatte einen Antrag der Bundesregierung vom 
20. März 1968 abgelehnt, sie zur Erhebung von Aus-
gleichsabgaben auf eingeführte Branntweine zu er-
mächtigen. Die Kommission hat jedoch nunmehr 
solche Ausgleichsabgaben unter Hinweis auf Art. 37 
Abs. 4 des EWG-Vertrags in ihrer Empfehlung vom 
22. Dezember 1969 selbst vorgeschlagen. Die Bun-
desregierung prüft, inwieweit der Empfehlung ent-
sprochen werden kann und für welche Erzeugnisse 
und in welcher Höhe Ausgleichsabgaben zu erheben 
sein werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf 
kann in Kürze dem Parlament vorgelegt werden. So-
bald auf Grund eines solchen Gesetzes Ausgleichs-
abgaben erhoben werden, können die mengenmäßi-
gen Beschränkungen der Einfuhr von Trinkbrannt-
wein aus den Mitgliedstaaten aufgehoben werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Wir kommen zu 
den Fragen 61 und 62 des  Herrn Abgeordneten Dr. 
Becker (Mönchengladbach) : 

Trifft es zu, daß beim Lohnsteuerjahresausgleich die Ausgaben, 
die bei Verwandtenbesuchen in Ost-Berlin durch die von den 
DDR-Behörden geforderten Tagesaufenthaltsgenehmigungen ent-
stehen, nicht als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht 
werden können? 

Wenn ja, was gedenkt die Bundesregierung zu unternehmen, 
um die finanziellen Belastungen auszugleichen, die bei Ver-
wandtenbesuchen in Ost-Berlin entstehen? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort des 
Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl vom 
25. Februar 1970 lautet: 

Es trifft zu, daß die bezeichneten Gebühren grundsätzlich nicht 
als außergewöhnliche Belastung nach § 33 des Einkommensteuer-
gesetzes berücksichtigt werden können. 

Gebühren für Tagesaufenthaltsgenehmigungen sind zu den 
Reisekosten zu rechnen. Reisekosten, die zum Besuch von Ver-
wandten in Ost-Berlin aufgewendet werden, stellen aber grund-
sätzlich keine außergewöhnliche Belastung dar, weil Aufwen-
dungen für Verwandtenbesuche in der Regel weder außerge-
wöhnlich sind, noch zwangsläufig erwachsen. 

Das Problem der Erstattung von Gebühren für eine Auf-
enthaltsgenehmigung in Ost-Berlin wird zur Zeit in anderem 
Zusammenhang zwischen dem Herrn Minister für innerdeutsche 
Beziehungen und meinem Hause erörtert. Die Frage kann daher 
jetzt noch nicht abschließend beantwortet werden. Das Ergebnis 
der Prüfung werde ich Ihnen unverzüglich mitteilen. 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Es folgt die Frage 63 des Abgeordneten Dr. Jung-

mann. — Der Abgeordnete ist nicht anwesend. Die 
 Frage wird schriftlich beantwortet. 

Wir sind dann mit den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Finanzen am Ende. 
Haben Sie schönen Dank, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär! Zugleich sind wir am Ende der 
Fragestunde und unserer heutigen Sitzung. 

Ich berufe das Haus ein für Freitag, den  27. Fe-
bruar, 9 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 15.01 Uhr.) 
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Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 
Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Achenbach * 26. 2. 
Dr. Bayerl 28. 2. 
Becker (Nienberge) 27. 2. 
Behrendt * 26. 2. 
Berlin 31. 3. 
Biechele 28. 2. 
Dr. Birrenbach 6. 3. 
Bremer 28. 2. 
Burgemeister 31. 3. 
Dr. Dittrich* 27. 2. 
Frau Dr. Elsner * 27. 2. 
Flämig * 27. 2. 
Frehsee 24. 3. 
Freiherr von und zu Guttenberg 26. 2. 
von Hassel 28. 2. 
Hauck 28. 2. 
Dr. Hein* 26. 2. 
Jacobi (Köln/Iserlohn) 31. 3. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 26. 2. 
Lensing 26. 2. 
Lücke (Bensberg) 28. 2. 
Lücker (München) * 27. 2. 
Müller (Aachen-Land) * 27. 2. 
Müller ('Remscheid) 26. 2. 
Ott 27. 2. 
Dr. Pohle 28. 2. 
Dr. Prassler ' 27. 2.  
Richarts * 27. 2. 
Schröder (Sellstedt) 6. 3. 
Dr. Schulz (Berlin) ** 26. 2. 
Dr. Siemer 27. 2. 
Springorum* 27. 2. 
Dr. Starke (Franken) * 27. 2. 
Wurbs 27. 2. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

** Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen der Beraten-
den Versammlung des Europarats 

Anlage 2 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
26. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Abge

-

ordneten Dr. Haack (Drucksache VI/415 Frage A 26) : 
Beabsichtigt die Bundesregierung - in Anbetracht der dies-

jährigen außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse - durch 
eine Rechtsverordnung gemäß § 82 Abs. 4 des Arbeitsförderungs-
gesetzes vom 28. Juni 1969 die Winterbauförderungszeit bis zum 
31. März 1970 auszudehnen? 

Nach der von Ihnen erwähnten Gesetzesvorschrift 
kann die Förderungszeit nur dann verlängert wer-
den, „wenn zu erwarten ist, daß dies die Bautätig-
keit im Winter in wirtschafts- oder sozialpolitisch er-
wünschter Weise belebt". Diese Vorschrift stellt 
also nicht allein auf außergewöhnliche Witterungs-
verhältnisse ab, die zudem für dieses Jahr voraus-
schauend auf den Monat März so pauschal wohl 
schwerlich als außergewöhnlich bezeichnet werden 
können. Hinzu kommt, daß die Baubetriebe, die die 
Produktive Winterbauförderung bereits in diesem 

Winter in Anspruch genommen und sich mit Hilfe 
der Bundesanstalt für Arbeit mit ausreichenden 
Winterbauschutzvorrichtungen versehen haben, 
diese schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
auch in Zeiten außerhalb der Förderungszeit ein-
setzen werden. Davon ist der Gesetzgeber seinerzeit 
auch bei der Begrenzung der Förderungszeit ausge-
gangen. Im übrigen werden wir im Hinblick auf die 
gesetzlichen Vorschriften die weitere Entwicklung 
beobachten. 

Anlage 3 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs .Rohde vom 
26. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Abge

-

ordneten Dr. Probst (Drucksache VI/415 Frage A 27) : 
Wie gedenkt die Bundesregierung die Pläne zur Verbesserung 

der Beschäftigtenstatistik zu verwirklichen, und wie ist der Stand 
der gegenwärtigen Planung beim Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, bei der Bundesanstalt für Arbeit und bei 
den Rentenversicherungsträgern? 

Die Bundesregierung bemüht sich darum, die für 
eine Beschäftigten-Statistik erforderlichen Daten 
möglichst schnell, genau und mit relativ wenig Ar-
beitsaufwand zu erfassen. Sie ist schon deshalb dar-
an interessiert, weil damit gleichzeitig die Voraus-
setzungen für die periodische Unterrichtung aller 
Rentenversicherten über ihre gespeicherten Ver-
sicherungszeiten geschaffen werden. 

Hierzu ist vorgesehen: Die Aufnahme bestimmter 
Daten aller Versicherten bei den Arbeitsämtern, die 
Vergabe der Versicherungsnummern bei den Ren-
tenversicherungsträgern und die Ausgabe neuarti-
ger Versicherungskarten. Die Details dieses Verfah-
rens sind im Herbst 1969 in einer Projektgruppe 
erarbeitet worden. 

Angesichts des Umfanges dieser Aufgabe nehmen 
Planung und Vorbereitungsarbeiten eine erhebliche 
Zeit in Anspruch. Die erstmalige Datenerfassung 
wird 1972 durchgeführt. Die erste aktuelle Beschäf-
tigten-Statistik könnte dann bereits im Herbst 1973 
erstellt werden. Im selben Jahr könnten auch ren-
tenversicherungspflichtige Beschäftigte Übersichten 
über die gespeicherten Versicherungszeiten erhalten. 

Sowohl bei der Bundesanstalt für Arbeit als auch 
bei den Rentenversicherungsträgern arbeiten zur 
Zeit Projektgruppen weitere Details der geplanten 
Stichtagsvergabe und des daran anschließenden 
neuen Versicherungskarten- und Meldeverfahrens 
aus. In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für 
Arbeit und den zuständigen Sozialversicherungsträ-
gern werden vom Bundesministerium für Arbeit die 
Rechtsverordnungen für dieses System integrierter 
Datenverarbeitung vorbereitet. 

Anlage 4 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 25. Februar 1970 auf die  Mündliche Frage des 
Abgeordneten Peters (Poppenbüll) (Drucksache 
VI/415 Frage A 79) : 

Welche Vorstellungen hat die Bundesregierung davon, wie 
eine gute ärztliche Versorgung der Landbevölkerung auf Dauer 
sichergestellt werden kann? 
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Dier Bundesminister für das Gesundheitswesen hat 
bereits im Jahre 1965 den Auftrag über eine Ana-
lyse vergeben, die zur Aufgabe hatte, aufgrund der 

 Ergebnisse der  Volks- und Berufszählung 1961 Un-
terlagen für eine künftige Planung zur Sicherstellung 
der ärztlichen Versorgung in der Bundesrepublik 
zu schaffen. Diese Studie konnte im vergangenen 
Jahr abgeschlossen werden; sie wird in Kürze im 
Druck veröffentlicht. 

Aufgrund der  Ergebnisse dieser Arbeit hat sich 
dier Bundesgesundheitsrat im Jahre 1969 veranlaßt 
gesehen, eine Wiederholung dieser Untersuchungen 
aufgrund der Volks- und Berufszählung 1970 zu 
empfehlen. Bei dieser neuerlichen Untersuchung soll 
zusätzlich eine Repräsentativerhebung durchgeführt 
werden, wobei Fragen, die mit  der  ärztlichen Versor-
gung der Landbevölkerung in Zusammenhang ste-
hen, besonderes Augenmerk zugewandt werden soll. 

Da fast 90 % der  Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland sozialversichert sind, stellt sich das Pro-
blem  der  ärztlichen Versorgung in erster Linie als 
ein Problem dier kassenärztlichen Versorgung dier 
Bevölkerung dar. Hierzu hat dier Parlamentarische 

-Staatssekretär Rohde in der Fragestunde in der 
25. Sitzung ides Deutschen Bundestages am 21. Ja-
nuar 1970 Stellung genommen. 

Der Bundesminister für .Arbeit und Sozialordnung 
hat außerdem die Absicht, das Problem der ärzt-
lichen Versorgung in ländlichen Gebieten in näch-
ster Zeit mit den Ministern und Senatoren der Län-
der zu erörtern. Darüber hinaus soll eine Unter-
suchung in der für die Weiterentwicklung der ge-
setzlichen Krankenversicherung vorgesehenen Sach-
verständigen Kommission durchgeführt werden. 

Sie  entnehmen daraus, daß sich sowohl der Bun-
desminister für Jugend, Familie und Gesundheit als 
auch der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung des  Problems mit Nachdruck angenommen ha-
ben. 

Anlage 5 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 25. Februar 1970 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Wende (Drucksache VI/415 Fra-
gen A 80 und 81) : 

Stimmen die alarmierenden Feststellungen des Süddeutschen 
Rundfunks, wonach heute noch in der Bundesrepublik Deutsch-
land Menschen zu medizinischen Versuchszwecken mißbraucht 
werden? 

Falls ja, was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um ins-
besondere Kinder in Kliniken oder Heimen, die der unmittel-
baren Aufsicht der Eltern entzogen sind, vor medizinischen 
Experimenten zu schützen? 

Der Bundesregierung ist eine Sendung des Süd-
deutschen Rundfunks vom 5. Februar 1970 bekannt 
geworden, wonach ein Tübinger Wissenschaftler 
angegeben hat, daß Medikamente an Heimkindern 
ohne ärztliche Indikation und ohne Einwilligung der 
Eltern oder Personensorgeberechtigten erprobt wer-
den. Diese Angaben konnten von der Bundesregie-
rung bisher nicht nachgeprüft werden. Dazu wäre 
eine genaue Überprüfung der einzelnen Fälle erfor-
derlich. Nach der im Grundgesetz festgelegten Auf-
gabenverteilung hat die  Bundesregierung keine 

rechtliche Möglichkeit, unmittelbar von sich aus 
derartige Einzelfälle an sich zu ziehen oder andere 
Stellen zu einer Überprüfung anzuhalten. 

Sofern die Feststellungen .des Tübinger Wissen-
schaftlers zutreffen sollten, dürfte es sich um Miß-
stände handeln, denen bereits nach geltendem Recht 
wirksam begegnet werden kann. 

Eine ärztlich nicht indizierte Erprobung von Medi-
kamenten an Kindern ohne Einwilligung der Eltern 
oder Personensorgebrechtigten ist nach geltendem 
Strafrecht als Körperverletzung anzusehen. Die ört-
lich zuständigen Staatsanwaltschaften haben über 
die Einleitung eines Strafverfahrens zu entscheiden. 
Außerdem liegt darin ein Verstoß gegen die Pflich-
ten eines verantwortungsbewußten Arztes, der nach 
ärztlichem Berufsrecht zu ahnden ist. Eine weitere 
Sicherung vor derartigen unzulässigen ärztlichen 
Maßnahmen liegt bei Universitätsinstituten in der 
Dienstaufsicht durch die zuständige Landesbehörde. 

Anlage 6 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 25. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Jungmann (Drucksache VI/415 
Frage A 89) : 

Hat die Bundesregierung Schritte unternommen, um für Selb-
ständige eine angemessene Verdienstausfallentschädigung gemäß 
§ 49 des Bundesseuchengesetzes zu erreichen? 

Noch ehe die Bundesregierung die von ihr. ge-
plante Gesetzesnovelle zur Verbesserung der Ver-
dienstausfallentschädigung nach § 49 Bundes-Seu-
chengesetz vorlegen konnte, haben die Fraktionen 
der FDP und SPD eine ähnliche Novelle mit der 
BT-Drucksache VI/387 bereits eingebracht. 

Anlage 7 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
26. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Haack (Drucksache VI/415 Frage 
A 90) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, darauf hinzuwirken, daß 
examinierte Krankenschwestern und Krankenpflegehelferinnen an 
speziellen Fortbildungskursen ohne Anrechnung auf den Urlaub 
teilnehmen können? 

Ich verweise zu Ihrer Frage auf die Regierungs-
erklärung, in der die Einführung eines Bildungs-
urlaubs als eine wichtige Aufgabe bezeichnet wird. 
Die Vorarbeiten für eine solche umfassende Rege-
lung der Freistellung von Arbeitnehmern für Fort-
bildungszwecke ohne Anrechnung auf den Erho-
lungsurlaub sind in meinem Hause aufgenommen. 
Die Bundesregierung würde es begrüßen, wenn es 
bis zu einer gesetzlichen Regelung des Bildungsur-
laubs den Krankenschwestern und Krankenpflege-
helferinnen auf freiwilliger Basis durch die Arbeit-
geber ermöglicht wird, an Fortbildungskursen teil-
zunehmen. Wie ich durch Rückfragen bei den beiden 
großen Trägern der Schwesternschaften — der Ar-
beitsgemeinschaft der Deutschen Schwesternver-
bände und der Deutschen Schwesterngemeinschaft 
— in Erfahrung gebracht habe, wird das in der Re-
gel auch bereits so gehandhabt. 
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